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        Sinkende Zahlen - Neue Herausforderungen  

 

Es ist eine gute Botschaft, die über allem steht:  

 

    Jugendkriminalität in Hamburg ist weiterhin rückläufig!  

 

Neben einer sinkenden Zahl von Tatverdächtigen unter 21 Jahren 

(TVu21) ist dies auch bei den besonders im behördlichen Fokus 

stehenden Gewaltdelikten feststellbar. Im Zehnjahresvergleich 

ist in dieser Altersgruppe eine Abnahme der Fälle um mehr als 

ein Drittel (33,81%) feststellbar. Das ist sicherlich kein Zufall, 

sondern auch Ausdruck der guten, behördenübergreifenden Zu-

sammenarbeit in Hamburg.  

 

Im Jugendlagebild 2019 wird diesmal im fachlichen Teil auf die am 17.12.2019 in Kraft ge-

tretene Novellierung des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) eingegangen, mit der die Vorga-

ben der EU-Richtlinie 2016/800 in nationales Recht umgesetzt wurden. Durch die entspre-

chenden Verfahrensgarantien sollen Minderjährige das Strafverfahren noch besser verste-

hen bzw. ihm folgen können. Die Implementierung der veränderten rechtlichen Vorgaben in 

den Arbeitsalltag stellt für die Polizei eine neue Herausforderung dar. Wesentliche Verände-

rungen ergeben sich in den Bereichen 

 

 Belehrung und Informierung 

 Notwendige Verteidigung 

 Audiovisuelle Vernehmung  

 Unterrichtung der Jugendgerichtshilfe  

 

Die Zielrichtung der entwickelten Verfahrensgarantien ist die Verhinderung einer 

fortgesetzten Straftatenbegehung.  

Die Umsetzung des novellierten JGG erforderte unter hohem Zeitdruck eine intensive fachli-

che Abstimmung zwischen Vertretern der Staatsanwaltschaft, Gerichte, Jugendgerichtshilfe 

und der Polizei. Dafür gebührt allen Beteiligten mein ausdrücklicher Dank!  

Ich bin mir sicher, dass durch die Fortsetzung dieser erfolgreichen Kooperation der nunmehr 

erforderliche intensive Erfahrungsaustausch im Umgang mit den neuen rechtlichen Bestim-

mungen sehr gut gelingen wird. 

 

Ihr  

Mirko Streiber 

Leiter des Landeskriminalamtes Hamburg 
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Vorjahresvergleich   2018: 13.298 TVu21* 

2019: 12.808 TVu21 

- 3,7 % (-490) 

Anteil der 12.808 TVu21  

an allen 66.651 TV 

= 19,2 %  

12.808 TVu21, davon 2.084 Kinder 

   5.062 Jugendliche 

  5.662 Heranwachsende 

Geschlechtsstruktur  9.618 männliche TVu21 

   3.190 weibliche TVu21 

           Anteil der weiblichen TVu21 = 24,9 %  

Nichtdeutsche TVu21  2018: 5.206 

   2019: 4.695 

   -9,8 % (511) 

Opfer unter 21 Jahren   2018: 7.034 

   2019: 6.967 

   -1 % (-67) 

Gewaltkriminalität   2018: 1.825 TVu21 

   2019: 1.823 TVu21 

        -0,1 % (-2) 

1. Jugendkriminalität auf einen Blick 

 

 

 

 

 

 

 

*Tatverdächtige unter 21 Jahren 
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          Polizeiliche Kriminalstatistik 

2. Polizeiliche Kriminalstatistik 

2.1. Jugendkriminalität im polizeilichen Hellfeld 

Vorbemerkungen 

In diesem Kapitel wird die Jugendkriminalität auf Basis der Polizeilichen Kriminal-

statistik (PKS) dargestellt. Es beschränkt sich damit auf die registrierten Strafta-

ten, also auf jene Fälle, die bei der Polizei bearbeitet wurden - das sogenannte 

polizeiliche Hellfeld. Der Umfang dieses Hellfeldes unterscheidet sich je nach De-

likt und ist u.a. vom Anzeigeverhalten der Bevölkerung und der Intensität der 

Kriminalitätsbekämpfung abhängig. Für Aussagen über die gesamte Kriminalität 

müssten zusätzlich Erkenntnisse aus dem Dunkelfeld (jene Straftaten, die nicht 

angezeigt wurden) herangezogen werden.1 

In der PKS wird die Jugendkriminalität ausschließlich über die aufgeklärten Fälle 

dargestellt, da die Auswertung über das Alter des Tatverdächtigen erfolgt und 

dieses nur von namentlich bekannten Tatverdächtigen erhoben und der Fall so 

diesem Kriminalitätsphänomen zugeordnet werden kann.2 Der Begriff der Ju-

gendkriminalität wird dabei weit gefasst: Neben den 14- bis unter 18-Jährigen, 

die strafrechtlich als Jugendliche eingestuft werden, ist damit auch die Kriminali-

tät von Kindern, also der unter 14-Jährigen, gemeint, die strafrechtlich nicht zur 

Verantwortung gezogen werden können. Dazu kommt die Gruppe der Heran-

wachsenden im Alter von 18 bis unter 21 Jahren, deren Taten sowohl unter das 

Erwachsenenstrafrecht als auch unter das Jugendstrafrecht fallen können.3 

Demnach fallen alle Tatverdächtigen unter 21 Jahren in die Gruppe der „Jugend-

kriminellen“. Im folgenden Beitrag wird diese Gruppe abgekürzt als TVu21 be-

zeichnet.  

Die folgende Darstellung unterliegt einer thematischen Auswahl. Insbesondere 

werden jugendtypische Delikte betrachtet. Ursächlich für eine überproportional 

häufige Registrierung von TVu21 bei bestimmten Delikten ist aus kriminologi-

scher Sicht insbesondere das Fehlen einer besonderen kriminellen Energie und 

                                                                 
1
  Zur Problematik von relativem und absolutem Dunkelfeld: Kania, Harald: Kriminalitätsberichte 

und die Konstruktion von Kriminalitätswirklichkeit; In: Kania et. al (2004): Alltagsvorstellungen 
von Kriminalität, Münster. S. 140ff. 

  Zum Thema Jugendkriminalität im Dunkelfeld der Cyberkriminalität wird auf das Kapitel „Wandel 
der Jugendkriminalität aus sozialwissenschaftlicher Sicht“ (Autor Laurin Schwemer) im Jugend-
lagebild 2017 verwiesen. 

2
  In der PKS wird die weitere Auswertung der Tatverdächtigen nach der so genannten Echttäter-

zählung vorgenommen. Danach wird ein Tatverdächtiger bei mehrfachem Auftreten in einem 
Kalenderjahr nur einmal gezählt.

 

3
  Die Schuldausschließungsgründe oder mangelnde Deliktsfähigkeit werden bei der Tatverdäch-

tigenzählung für die PKS nicht berücksichtigt. Über die Schuldfrage befindet die Justiz und nicht 
die Polizei. Somit sind in der Gesamtzahl der Tatverdächtigen unter 21 auch die strafunmündi-
gen Kinder unter 14 Jahren enthalten (Quelle: PKS-Jahrbücher, Hrsg.: BKA). 

„Jugendkriminelle“  
= TVu21  
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Professionalität. Das normale, episodenhafte, entwicklungsbedingte abweichen-

de Verhalten von Jugendlichen wird in der Regel auf Bagatelldelikte wie z.B. La-

dendiebstahl, Beförderungserschleichung oder so genannte Betäubungsmittel 

(BtM) - Konsumentendelikte beschränkt. Auch Körperverletzungen und Raube 

sind als jugendtypische Delikte zu bewerten. Kennzeichnend sind häufig Affekt-

handlungen bzw. spontane und oft dilettantische Tatausführung und / oder eine 

hohe polizeiliche oder private Kontrollintensität. Oft begehen Jugendliche ihre Ta-

ten im öffentlichen Raum mit einem entsprechend hohem Entdeckungsrisiko. Bei 

jugendtypischen Taten geht es vielfach um das Austesten von Grenzen, das Be-

stehen eines Abenteuers oder einer Mutprobe oder es bietet sich schlicht eine 

„gute Gelegenheit“. 

Einen umfassenderen Einblick über die Jugendkriminalität im Hellfeld bietet das 

PKS-Jahrbuch über die betreffenden Standardtabellen 020, 040, 050 und 091. 

Das PKS Jahrbuch steht unter folgendem Link zum Download bereit: 

https://www.polizei.hamburg/daten-und-fakten/13571628/pks-2019/ 

Nachfolgend werden verschiedene Aspekte um die Gruppe der TVu21 dargestellt 

und diese jeweils in den Kontext ihrer jeweiligen statistischen Entwicklung ge-

bracht. Dazu gehören sowohl ihre Alterszusammensetzung als auch die Abbil-

dung von Delikten, die aufgrund gehäufter Begehung für diese Altersgruppe als 

typisch bezeichnet werden können. Aufgegriffen werden explizit die Delikte Raub, 

Diebstahl und Körperverletzung sowie Rauschgiftdelikte. 

Nicht aufgegriffen wurden Delikte rund um das Internet. Diese können zwar 

durchaus als jugendtypisch betrachtet werden, sind aber derzeit in der PKS nicht 

darstellbar.4 

Um die Lage der Jugendkriminalität auch in Relation zum Gesamtkriminalitäts-

aufkommen betrachten zu können, wird dieses einleitend vorgestellt. 

 

Allgemeine Kriminalitätsentwicklung in Hamburg 

Im Vergleich zum Vorjahr bilanzierte die PKS für das Jahr 2019 einen Rückgang 

der Straftaten um 7.762 (-3,6%) auf insgesamt 210.832 Fälle. Wird die Fallzahl 

um die Verstöße gegen Aufenthalts- und Asylgesetze, die Deutsche nicht bege-

hen können und die mit Migration zusammenhängen, bereinigt, ergeben sich 

203.789 Fälle.5 Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf 9.243 

Fälle (-4,3%). 

                                                                 
4
  Um zukünftig auch vom Ausland aus begangene Cybercrimedelikte sowie Taten mit unbekann-

tem Tatort aber schädigender Auswirkung auf Deutschland zu erheben und in die Lagedarstel-
lung aufzunehmen, ist eine gesonderte statistische Erfassung dieser Straftaten vorgesehen. 

5
 
 

Straftatenschlüssel: 890000 

Die Zahl der  
begangenen  

Straftaten  
ist rückläufig.  

https://www.polizei.hamburg/daten-und-fakten/13571628/pks-2019/
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Die Entwicklung der Fallzahlen und der aufgeklärten Fälle6 im Zehnjahresver-

gleich ist der nachstehenden Abbildung zu entnehmen. 

 

Abb. 1 

 
 

Die Gesamtaufklärungsquote (AQ) für 2019 ist mit 46,7% um 0,9 Prozentpunkte 

höher als im Vorjahr (2018: 45,8%). Es ist die höchste Aufklärungsquote seit 

2009 (47,7%). 

 

Tatverdächtige unter 21 - Altersgruppen, Nationalität und allgemeine Ent-

wicklung 

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Tatverdächtigen (TV) um 1.441 (-

2,1%) auf 66.651 TV gesunken. Die Anzahl der TVu21 ging um 490 (-3,7%) auf 

12.808 zurück. Werden die letzten zehn Jahre betrachtet, zeigt sich eine Abnah-

me der Gesamtzahl der Tatverdächtigen im Vergleich zum Jahr 2010 um 3.902 

TV bzw. 5,5% (siehe Tab. 1, S. 8).  

Für die TVu21 zeigt sich folgender Langzeitverlauf: Nach schwankenden Zahlen 

mit eher steigender Tendenz in den 1990er Jahren sind in den letzten Jahren, 

trotz der Zunahmen in den Jahren 2014 und 2015, erhebliche Rückgänge zu ver-

zeichnen. Die Zahl der TVu21 ist im Zehnjahresvergleich um 22,1% überpropor-

tional stark zurückgegangen. Ihr Anteil an allen TV ging von 23,3% auf aktuell 

19,2% zurück. Dieser Anteil beträgt bei den deutschen TVu21 22,4%. Bei den 

                                                                 
6
  Die Anzahl aufgeklärter Fälle im Langzeitvergleich ist abhängig vom Anteil der Kontrolldelikte 

mit einer nahezu 100%igen Aufklärungswahrscheinlichkeit (z. B. Ladendiebstahl und Beförde-
rungserschleichung) einerseits und dem Anteil schwerer Diebstahlsdelikte mit sehr niedriger 
Aufklärungswahrscheinlichkeit andererseits. Verschiebt sich die Relation dieser beiden Strafta-
tengruppen gravierend, steigt oder sinkt auch der Anteil aufgeklärter Taten entsprechend. 

Die Aufklärungs-
quote ist gestie-
gen. Es ist die 
höchste seit 2009.  

Die Zahl der Tat-
verdächtigen unter 
21 Jahren (TVu21) 
ist gesunken.  
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nichtdeutschen TVu21 ist er mit 15,4% noch niedriger und erreichte 2019 einen 

historischen Tiefstand seit Beginn dieser Auswertung im Jahr 1984. 

Tab. 1 

 

 

Der langfristige Rückgang der TVu21 gilt für beide Geschlechter. Im Zehnjahres-

vergleich (siehe nachstehende Abbildung) sind sowohl die Zahlen männlicher als 

auch weiblicher Tatverdächtiger rückläufig. Die Anzahl der männlichen TVu21 

verringerte sich um 2.131 (-18,1%) auf 9.618, die der weiblichen TVu21 um 1.513 

(-32,2%) auf 3.190. Auch im aktuellen Jahresvergleich sinkt die Zahl der TVu21 

bei beiden Geschlechtern, bei männlichen TVu21 um 331 (-3,3%), bei weiblichen 

TVu21 um 159 (-4,7%). Männliche TVu21 haben somit einen Anteil von 75,1% an 

allen TVu21, weibliche TVu21 entsprechend 24,9%. 

 

Abb. 2 

 

 

2010 2019

TV TV

Altersgruppen insgesamt insgesamt absolut in %

TV Insgesamt 70.553 66.651 -3.902 -5,5

Kinder bis unter 14 Jahre 2.667 2.084 -21,9

Anteil an TV insgesamt 3,8% 3,1% -0,7

Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) 6.984 5.062 -27,5

Anteil an TV insgesamt 9,9% 7,6% -2,3

Heranwachsende (18 bis unter 21 Jahre) 6.801 5.662 -16,7

Anteil an TV insgesamt 9,6% 8,5% -1,1

bis unter 21 Jahre 16.452 12.808 -22,1

Anteil an TV insgesamt 23,3% 19,2% -4,1

Erwachsene (21 Jahre und älter) 54.101 53.843 -0,5

Anteil an TV insgesamt 76,7% 80,8% 4,1

-3.644

-258

Zu- Abnahme

-583

-1.922

-1.139

Knapp ein Viertel 
der Tatverdächti-
gen ist weiblich.  

Historischer  
Tiefstand bei den 

nichtdeutschen 
Tatverdächtigen.  
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Der aktuelle Rückgang der TVu21 im Jahr 2019 ist auf eine deutliche Abnahme 

der nichtdeutschen TVu21 um 511 (-9,8%) auf 4.695 zurückzuführen. Nach den 

zum Teil erheblichen Zunahmen in den Jahren 2013 bis 2016 (bis zu 7.544 

TVu21), ist die Anzahl der nichtdeutschen TVu21 seit dem Jahr 2017 rückläufig 

und erreicht in 2019 wieder nahezu das Niveau von 2013 (4.477 TVu21). Dieser 

Rückgang ist auch auf rückläufige Migrationszahlen zurückzuführen. 

Bereinigt man die Anzahl der nichtdeutschen TV um die TV, die nur mit Verstö-

ßen gegen Aufenthalts- und Asylgesetze in der PKS registriert sind7, wurden im 

Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr 12,4% weniger nichtdeutsche TVu21 erfasst. 

Ihr Anteil an allen TVu21 beträgt 36,7% (Vorjahr: 39,1%), bereinigt lediglich 

32,5% (Vorjahr: 35,5%). 

Die Anzahl der deutschen TVu21 nahm im Jahresvergleich 2018/2019 um 21 

(0,3%) auf 8.113 TVu21 zu (siehe nachstehende Abbildung).  

Abb. 3 

 
 

Im Zehnjahresvergleich nahm die Anzahl der deutschen TVu21 um knapp ein 

Drittel (3.849 TVu21 bzw. -32,2%) ab. Aufgrund der oben beschriebenen Ent-

wicklung nahm die Anzahl der nichtdeutschen TVu21 leicht (205 TVu21 bzw. 

4,6%) zu.  

Nach dem Tatortprinzip zählen zu den in der Hamburger PKS registrierten Tat-

verdächtigen auch jene, die ihren Wohnsitz außerhalb von Hamburg in der Bun-

desrepublik haben, die im Ausland leben oder die ohne festen Wohnsitz bzw. un-

bekannten Wohnsitzes waren. So sind lediglich gut drei Viertel (76,5%) von allen 

                                                                 
7
  Straftatenschlüssel: 725000. Die bereinigten Zahlen werden durch den Straftatenschlüssel 

890000 dargestellt. 

Gut drei Viertel der 
Tatverdächtigen 
wohnen in Ham-
burg.  
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in der Hamburger PKS registrierten TVu218 in Hamburg wohnhaft. Dabei gilt bis 

zu einem gewissen Alter: Je älter die Tatverdächtigen sind, desto höher ist ihre 

Mobilität. So wohnen mit 95,6% fast alle TV im Kindesalter in Hamburg. Bei den 

heranwachsenden TV beträgt dieser Anteil nur noch 65,2%. Mit 60,7% ist der An-

teil der TV mit Wohnsitz in Hamburg bei den 21- bis unter 30jährigen TV am nied-

rigsten. Bei den TV, die 30 Jahre oder älter sind, ist der Anteil der in Hamburg 

wohnhaften TV mit 68,6% wieder höher. 

Dieser Zusammenhang von Alter und Mobilität gilt grundsätzlich auch für die ein-

zelnen Deliktsbereiche. Bei Gewaltkriminalität9, Sachbeschädigung10 und 

Rauschgiftdelikten11 ist der Anteil in Hamburg wohnhafter TVu21 generell höher. 

Beim Wohnungseinbruchdiebstahl12 und der Beförderungserschleichung13 ist er 

deutlich niedriger, was im Umkehrschluss eine vermehrte Tatbegehung von 

TVu21, die von außerhalb kommen bzw. keinen festen Wohnsitz haben, bedeu-

tet. 

Tab. 2 

 

 

Tatverdächtigenbelastungszahlen 

Um den Umfang der Kriminalität weiter zu bemessen, wird die so genannte Tat-

verdächtigenbelastungszahl (TVBZ) einbezogen. Bei dieser werden die Tatver-

dächtigenzahlen mit denen der Wohnbevölkerung in Beziehung gesetzt.14 

Die Tatverdächtigenbelastungszahl liegt im Berichtsjahr insgesamt für alle Tat-

verdächtigen bei 3.927 (der niedrigste Wert seit 1986: 3.900). Für die Gruppe der 

Erwachsenen lässt sie sich auf 3.636 beziffern. 

                                                                 
8 

  Auf Basis der bereinigten TV-Anzahl des Straftatenschlüssels 890000 
 

9
 
 

Straftatenschlüssel: 892000 
10

 
 

Straftatenschlüssel: 674000 
11

 
 

Straftatenschlüssel: 730000 
12

 
 

Summenschlüssel: 888000 
13

 
 

Straftatenschlüssel: 515001 
14

  Die TVBZ für unter 21-Jährige wurde gemäß der gültigen Berechnungsformel des BKA errech-
net: 

 Tatverdächtige von 8 bis unter 21 Jahren * 100.000 / Einwohnerzahl 8 bis unter 21-Jährige. 

alle TV*
Gewalt-

kriminalität

Sach-

beschädigung

Rauschgift-

delikte

Wohnungs-

einbruch-

diebstahl

Beförderungs-

erschleichung

TVu21 76,5% 86,9% 88,2% 72,6% 45,6% 54,1%

… Kinder 95,6% 98,6% 95,8% 88,9% 100,0% 75,6%

… Jugendliche 81,4% 90,8% 93,1% 81,2% 64,3% 58,4%

… Heranwachsende 65,2% 74,5% 77,5% 67,8% 22,2% 50,4%

21- unter 30jährige TV 60,7% 69,1% 69,2% 61,1% 45,3% 41,5%

30jährige und ältere TV 68,6% 74,7% 75,2% 64,1% 47,7% 38,7%

TV insgesamt 68,1% 76,8% 77,7% 64,8% 46,5% 42,1%

Altersgruppen

Anteile in Hamburg wohnhafter TV

Für TVu21 gilt:  
Je älter die  

Tatverdächtigen 
sind, desto höher 
ist ihre Mobilität.  
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Die TVBZ der TVu21 ist demgegenüber stets deutlich höher und liegt aktuell bei 

5.968 (Vorjahr 6.172). Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn dieser Aus-

wertung im Jahr 1984. Innerhalb dieser Altersgruppe gibt es Unterschiede bei der 

TVBZ. Die Altersgruppe der Heranwachsenden hat mit 10.486 (Vorjahr: 10.823) 

die höchste TVBZ, die TVBZ für die Jugendlichen liegt bei 8.269 (Vorjahr: 8.567), 

die TVBZ der Kinder beträgt 1.943 (Vorjahr 1.883). 

Der Zwanzigjahresvergleich zeigt trotz eines leichten Anstiegs in den letzten Jah-

ren für alle drei Gruppen den Trend einer sinkenden TVBZ (siehe nachstehende 

Abbildung): 

 

Abb. 4 

 

 

Die TVBZ für die Gruppe der nichtdeutschen TVu21 liegt im Berichtsjahr bei 

15.154 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr erneut erheblich gesunken (2018: 

16.452). Nach der historisch hohen TVBZ von 2015 (31.249) hat sich diese TVBZ 

2019 also halbiert und liegt auf dem Niveau von 2012 (15.414). Der starke Rück-

gang der TVBZ für nichtdeutsche TVu21 dürfte neben den rückläufigen TV-

Zahlen auch auf einen erheblichen Anstieg der nichtdeutschen Wohnbevölkerung 

(seit einem Tiefstand im Jahr 2013 um 58,9%) zurückzuführen sein. 

Aufgrund der wissenschaftlichen Diskussion über eine Verlängerung der Le-

bensphase „Jugend“ ist ein Vergleich der TVBZ einzelner Altersgruppen der un-

ter 30-Jährigen (siehe nachstehende Abbildung) angebracht.  

 

Die Tatverdächti-
genbelastungszahl  
ist bei Nichtdeut-
schen im Ver-
gleich zum Vorjahr 
erneut erheblich 
gesunken 

Niedrigste  
Tatverdächtigen-
belastungszahl 
seit Beginn der 
Auswertung im 
Jahr 1984.  
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Die Lebensphase „Jugend“ hat sich verlängert, da sich die Schul- und Ausbil-

dungszeiten verändert haben, der Auszug aus dem Elternhaus häufiger zu einem 

späteren Zeitpunkt stattfindet, Jugendliche länger in einem ökonomischen Ab-

hängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern stehen und das Freizeitverhalten von unter 

30-Jährigen sich von dem der Jugendlichen und Heranwachsenden kaum mehr 

unterscheidet.15 

Wie bereits erwähnt, sind Jugendliche und Heranwachsende bei der Betrachtung 

der unter 21-Jährigen mit Abstand am höchsten belastet. Nun zeigt aber die poli-

zeiliche Erfahrung, dass auch die Altersgruppe der 21- bis unter 30-Jährigen mit 

jugendtypischen Delikten auffällt. Sowohl die Jungerwachsenen (21 bis unter 25 

Jahre) als auch die jungen Erwachsenen (25 bis unter 30 Jahre) weisen eine hö-

here TVBZ auf als die TVu21 insgesamt. Die TVBZ der Jungerwachsenen ist so-

gar höher als die der Jugendlichen. 

 

Abb. 5 

 
 

Die relativ hohe Kriminalitätsbelastung der Jungerwachsenen und jungen Er-

wachsenen kann somit auf eine verlängerte Jugendphase zurückgeführt werden.  

 

Demografische Entwicklung 

Die Entwicklung der Anzahl der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ist unabhängig 

von der demografischen Entwicklung dieser Altersgruppe. Im Zwanzigjahresver-

gleich ist ein Rückgang der Jugendkriminalität um 7.441 TVu21 (-36,7%) zu ver-

                                                                 
15
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zeichnen. Die Entwicklung der unter 21-Jährigen in der Hamburger Bevölkerung 

ist dagegen relativ stabil. In den letzten 20 Jahren ist sie um 35.068 (10,8%) auf 

360.458 angestiegen, wobei der Großteil auf Zunahmen in den Jahren seit 2015 

zurückzuführen ist.16 

Die langfristige Entwicklung kann nur anhand aller in der PKS registrierten TVu21 

dargestellt werden (siehe Seite 8). Die in Hamburg wohnhaften TVu21 werden in 

der PKS erst seit dem Jahr 2013 berechnet. Der Anteil der TVu21 an allen in 

Hamburg wohnhaften TV beträgt 21,5%. Der Anteil der unter 21-Jährigen an der 

Hamburger Bevölkerung beträgt 19,6%. Demnach treten die unter 21-Jährigen 

leicht überproportional häufig als Tatverdächtige in Erscheinung. Bezieht man al-

le TVu21 ein, also auch die keinen festen Wohnsitz in Hamburg haben, beträgt 

ihr Anteil an allen TV nur 19,2%. 

Der Vergleich der in Hamburg wohnhaften TVu21 mit der Hamburger Bevölke-

rung zeigt außerdem, dass 97,4% der unter 21-Jährigen Hamburger kriminalpoli-

zeilich nicht in Erscheinung getreten sind. 

 

Gewaltkriminalität 

Raubdelikte sowie gefährliche und schwere Körperverletzungsdelikte sind die 

dominierenden Deliktsfelder innerhalb der Gewaltkriminalität.17 Im Jahr 2019 ha-

ben die Deliktsfelder Raub18 (1.822) sowie gefährliche und schwere Körperverlet-

zung19 (5.097) mit zusammen 6.919 Fällen einen Anteil von 96,3% (Vorjahr: 

96,4%) an der registrierten Gewaltkriminalität. Daher werden in diesem Kapitel 

die Deliktsbereiche Raub und Körperverletzungsdelikte betrachtet. 

Bei der Struktur der Gewaltkriminalität ist in den letzten zehn Jahren zu beobach-

ten, dass die Fallzahlen für Raubdelikte um 828 Fälle (-31,2%) und die für ge-

fährliche und schwere Körperverletzung um 588 Fälle (-10,3%) zurückgehen. 

Beim aktuellen Vorjahresvergleich ist bei den Raubdelikten ein Rückgang von 

167 Fällen (-8,4%) zu verzeichnen. Die gefährlichen und schweren Körperverlet-

zungen nehmen um 308 Fälle bzw. 5,7% ab. 

                                                                 
16  

Quelle: Statistisches Amt Nord, Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung zum 31.12. des 
jeweiligen Vorjahres, ab 2013 auf Basis der vorläufigen Ergebnisse der Fortschreibung mit 
Stand vom 15.10.2014 auf Grundlage des Zensus 2011. 

17 
PKS-Summenschlüssel: 892000 

 Die (vorsätzliche einfache) Körperverletzung (PKS-Schlüssel 224000) wird nicht bei den Ge-
waltdelikten gezählt. 

18 
Straftatenschlüssel: 210000 

19 
Straftatenschlüssel: 222000 
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Tatverdächtige bei Gewaltdelikten   

- nach Altersgruppen -  

Die Aufklärungsquote bei Raubdelikten betrug im Vorjahr 45,3% und erreichte 

damit den höchsten Wert seit 1978 (52,4%); Im Jahr 2019 konnte sie weiter auf 

48,7% gesteigert werden. 

Bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung stieg die Aufklärungsquote 

auf 77,2% (Vorjahr: 75,4%); Sie lag letztmalig im Jahr 1996 (77,6%) höher. 

Tatverdächtigenstruktur Gewaltkriminalität20 

Vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 verzeichnete die PKS einen minimalen Rück-

gang von 2 auf 1.823 TVu21 (-0,1%). Die Zahl der deutschen TVu21 stieg um 57 

(5,0%) auf 1.205 TVu21 an, die der nichtdeutschen TVu21 nahm hingegen um 59 

(-8,7%) auf 618 TVu21 ab. 

Im Zehnjahresvergleich ist ein Rückgang um 931 (-33,8%) auf 1.823 TVu21 zu 

verzeichnen, siehe dazu Abb. 6. 

Abb. 6 

 

 

Deliktsstruktur Raub 

In der PKS werden Raubstraftaten unterschiedlich kategorisiert. Eine der Katego-

rien ist der sonstige Raub auf Straßen, Wegen oder Plätzen.21 Damit werden die 

Taten quantifiziert, die sich im öffentlichen Raum ereignen. Auf diese Deliktska-

tegorie fielen mit 834 (45,8%) die meisten der 1.822 im Jahr 2019 registrierten 

Raubdelikte. 

 

 

 

 

                                                                 
20

   PKS-Summenschlüssel: 892000 
21

  Straftatenschlüssel: 217000 
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Abb. 8 

 

 

Tatverdächtigenstruktur Raub 

Analog zu den Fallzahlen hat die Anzahl der TV insgesamt in den letzten 10 Jah-

ren um 314 bzw. -22,1% auf 1.108 abgenommen. Dies liegt vor allem am starken 

Rückgang der TVu21, deren Anzahl um 304 TVu21 bzw. -39,6% auf 464 TVu21 

sank. 

Der Anteil der TVu21 an allen mit Raubdelikten registrierten TV ging von 54,0% 

im Jahr 2010 auf aktuell 41,9% zurück. Im Vergleich zum Anteil der TVu21 an 

den TV insgesamt (19,2%) sind sie bei den Raubdelikten, trotz des Rückgangs, 

überrepräsentiert (siehe Abbildung 7). 

 

Abb. 7 
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Die Zahl ermittelter Tatverdächtiger bei sonstigen Rauben auf Straßen, Wegen 

oder Plätzen ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 13 (3,0%) auf 452 gestiegen. 

Die Zahl der TVu21 stieg dabei um 40 (19,3%) auf 247. Der Anteil der TVu21 an 

den Tatverdächtigen insgesamt beträgt hier 54,6%. Trotz der langfristigen Ab-

nahme des Anteils der TVu21 (2010: 67,4%) ist ihr Anteil bei sonstigen Rauben 

auf Straßen, Wegen oder Plätzen noch höher als der Anteil der TVu21 an den TV 

für alle Raubdelikte (41,9%). Daher kann insbesondere diese Deliktskategorie 

auch im Jahr 2019 weiterhin als jugendtypisch bezeichnet werden. 

Bei allen anderen Raubdelikten liegt der aktuelle Anteil der TVu21 an allen TV 

bei 33,1%. Auch diese sind somit jugendtypische Delikte.  

 

Körperverletzungsdelikte insgesamt 

Die Fallzahl bei den Körperverletzungsdelikten22 ist im Vorjahresvergleich um 

405 (-1,9%) auf 20.584 Fälle gesunken. Die Aufklärungsquote blieb konstant bei 

82,5%. Die Fallzahl der (vorsätzlichen einfachen) Körperverletzung23 ging um 95 

(-0,6%) auf 14.721 Fälle zurück. Die Aufklärungsquote sank um 0,8 Prozentpunk-

te auf 84,3%.  

Bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung nahm die Fallzahl um 308 (-

5,7%) auf 5.097 Fälle ab. Die Aufklärungsquote stieg um 1,8 Prozentpunkte auf 

77,2%. Wie beim Raub werden in der PKS bei der gefährlichen und schweren 

Körperverletzung die in der Öffentlichkeit begangenen Taten als solche auf Stra-

ßen, Wegen oder Plätzen24 (KV SWP) registriert. Die KV SWP verzeichnet im 

Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme um 302 (-10,6%) auf 2.540 Fälle. Die Auf-

klärungsquote stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 68,1%. Der Anteil der KV SWP an 

allen gefährlichen und schweren Körperverletzungen betrug im Berichtsjahr 

49,8% (Vorjahr: 52,6%). 

 

Tatverdächtigenstruktur KV 

Im Jahr 2019 wurden in Hamburg bei den Körperverletzungsdelikten insgesamt 

15.822 Tatverdächtige registriert. Dieses ist eine Abnahme um 258 (-1,6%) im 

Vergleich zum Vorjahr. Es wurden 2.981 TVu21 erfasst, 51 (-1,7%) weniger als 

im Vorjahr. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen in diesem Delikts-

bereich beträgt 18,8%. Im Jahr 2010 lag er noch bei 24,4%. Der Anteil der TVu21 

bei den Körperverletzungsdelikten ist somit etwas niedriger als der Anteil der 

                                                                 
22 

Straftatenschlüssel: 220000 
23 

Straftatenschlüssel: 224000 – zählt nicht zum PKS-Summenschlüssel 892000 Gewaltkriminali-
tät 

24 
Straftatenschlüssel: 222100 
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TVu21 insgesamt an allen TV. Körperverletzungsdelikte werden überwiegend 

durch erwachsene Täter begangen. 

 

Abb. 9 

 

 

Unter den verschiedenen Körperverletzungsdelikten ist die Gruppe der TVu21 

prozentual bei der KV SWP - mit insgesamt 30,3% - am häufigsten vertreten 

(siehe nachstehende Abbildung). 

 

Abb. 10 
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Diebstahlskriminalität 

Entwicklung insgesamt 

Die (gesamte) polizeilich registrierte Diebstahlskriminalität stieg von 2011 bis 

2015 kontinuierlich an. Der im Jahr 2016 einsetzende Rückgang der Fallzahl 

setzt sich im Jahr 2019 fort. In 2019 betrug die Fallzahl 90.176; dies sind 6.718 

Fälle (-6,9%) weniger als im Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote stieg im Vergleich 

zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf 22,0%. 

Aufgrund unterschiedlicher Deliktstrukturen werden der einfache Diebstahl (ohne 

erschwerende Umstände wie zum Beispiel Ladendiebstahl, Taschendiebstahl) 

und der Diebstahl unter erschwerenden Umständen (z. B. Wohnungseinbruch-

diebstahl) getrennt betrachtet. 

Entwicklung Diebstahl ohne erschwerende Umstände 

Der Diebstahl ohne erschwerende Umstände gilt als jugendtypisches Delikt. Der 

Ladendiebstahl25 (25,1%) und der Taschendiebstahl26 (21,5%) machen knapp die 

Hälfte der Delikte in diesem Deliktsbereich aus. 

Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen seit 2009 sind sie seit 2015 

rückläufig. Für das aktuelle Berichtsjahr ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rück-

gang um 3.303 (-5,7%) auf 54.536 Taten zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote 

beträgt 31,2% (Vorjahr 30,1%). 

Die Aufklärungsquote für den Diebstahl ohne erschwerende Umstände hängt 

vom Anteil des Ladendiebstahls (siehe oben) ab, der als Kontrolldelikt eine sehr 

hohe Aufklärungsquote von über 90% aufweist. Ohne den Ladendiebstahl be-

trägt die Aufklärungsquote für den Diebstahl ohne erschwerende Umstände 

(ebenso wie im Vorjahr) 11,1%. 

 

Tatverdächtigenstruktur Diebstahl ohne erschwerende Umstände 

Die Zahl der Tatverdächtigen beim einfachen Diebstahl nahm im aktuellen Vor-

jahresvergleich um 569 (-4,3%) ab und beträgt 12.705 TV. Das ist die niedrigste 

Zahl der Tatverdächtigen seit Beginn der differenzierten PKS-Auswertung im 

Jahr 1971. 

Die Zahl der registrierten TVu21 nahm dabei im aktuellen Jahresvergleich um 

350 (-9,6%) auf 3.290 ab. Die Zahl der erwachsenen Tatverdächtigen ging um 

219 (-2,3%) auf 9.415 zurück.  

                                                                 
25 

Straftatenschlüssel: 326000
 

26 
Straftatenschlüssel: 390000
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Der Anteil der TVu21 an den Tatverdächtigen insgesamt beträgt aktuell 25,9%. 

Im Jahr 2013 lag dieser mit 25,4% auf dem niedrigsten Wert der letzten 10 Jahre. 

In den Jahren vor 2011 betrug der Anteil in der Regel über 30%. 

 

Abb. 11 

 

 

Entwicklung Diebstahl unter erschwerenden Umständen 

Beim Diebstahl unter erschwerenden Umständen sind seit 2016 rückläufige Fall-

zahlen zu beobachten. Der aktuelle Vorjahresvergleich weist einen Rückgang um 

3.415 (-8,7%) auf 35.640 Fälle auf. Das ist die niedrigste Fallzahl seit Beginn der 

differenzierten PKS-Auswertung im Jahr 1971. Im Zwanzigjahresvergleich ist ein 

deutlicher Rückgang der Fallzahlen um mehr als die Hälfte (45.891 Fälle bzw. 

56,3%) zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote für das Jahr 2019 beträgt 7,9% 

(Vorjahr: 7,7%). 

Tatverdächtigenstruktur Diebstahl unter erschwerenden Umständen 

Die Zahl der Tatverdächtigen beim Diebstahl unter erschwerenden Umständen 

nahm im aktuellen Vorjahresvergleich um 207 (-8,7%) ab und beträgt 2.159 TV. 

Auch in diesem Deliktsbereich ist dies die niedrigste Zahl der Tatverdächtigen 

seit Beginn der differenzierten PKS-Auswertung im Jahr 1971. 
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Abb. 12 

 

 

Die Anzahl der erwachsenen Tatverdächtigen ist aktuell um 94 TV (-5,5%) auf 

1.617 TV zurückgegangen, die der TVu21 sogar um 113 (-17,3%) auf 542 

TVu21. 

Der Anteil der TVu21 an den Tatverdächtigen insgesamt beträgt aktuell 25,1%. 

Damit setzt sich der rückläufige Trend seit 2007 (46,5%) fort. 

 

Rauschgiftkriminalität 

Entwicklung insgesamt 

Unter Jugendkriminalität werden regelmäßig auch Verstöße gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz, insbesondere durch den Eigengebrauch von Cannabis-

Produkten, gefasst. 

Insgesamt nahmen im Jahr 2019 die registrierten Rauschgiftdelikte27 um 679 

(5,1%) auf nunmehr 13.982 zu. Diese Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass 

Rauschgiftdelikte zu den sogenannten Kontrolldelikten28 gehören. Die Entwick-

lung der Fallzahlen der registrierten Rauschgiftdelikte hängt in starkem Maße von 

der Kontrollstrategie und -intensität der Behörden ab. Die Aufklärungsquote ist 

daher im Vergleich zu anderen Delikten relativ hoch. Sie lag 2019 bei 91,1%. 

Neben der Bekämpfung des bandenmäßigen und organisierten Handels und 

Schmuggels von Betäubungsmitteln stand im Jahr 2019 die Bekämpfung der öf-

fentlich wahrnehmbaren Rauschgiftkriminalität weiter im Fokus polizeilicher Maß-

                                                                 
27
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nahmen und wurde durch die „Task Force BtM“ konsequent fortgeführt und in-

tensiviert. 

Tatverdächtigenstruktur 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 9.788 Tatverdächtige mit Rauschgiftdelikten er-

fasst. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 650 TV (7,1%). Im Zehn-

jahresvergleich sind 4.077 (71,4%) Tatverdächtige mehr zu verzeichnen. 

Die Anzahl der TVu21 nahm im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 75 (-

3,6%) auf 2.037 ab. Im Zehnjahresvergleich ist eine Zunahme von 742 (57,3%) 

zu verzeichnen.  

Die Rauschgiftkriminalität ist mehrheitlich durch erwachsene TV bestimmt. Der 

Anteil der TVu21 lag im Jahr 2019 bei 20,8%. 

Abb. 13 
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2.2.  Kinder, Jugendliche und Heranwachsende als Opfer 

Angaben über Opfer einer Straftat werden in der PKS nur bei bestimmten Strafta-

ten(gruppen) - in erster Linie bei so genannten Rohheitsdelikten - erfasst.29 Bei 

den Opferzahlen in der PKS handelt es sich, im Gegensatz zu den Tatverdächti-

genzahlen, nicht um das Ergebnis einer ‚echten’ Opferzählung. Aufgrund der po-

tenziellen Mehrfachbetroffenheit von Opfern in diesem Kontext muss eigentlich 

von Opferwerdungen gesprochen werden. Aus Gründen der allgemeinen Ge-

bräuchlichkeit wird im nachfolgenden Text der Begriff Opfer verwendet.  

Die Zahl aller registrierten Opfer war im Jahr 2019 mit 32.994 um 1.150 (-3,4%) 

geringer als im Jahr 2018 (34.144). Die Zahl der unter 21-jährigen Opfer hat um 

67 bzw. -1,0% auf 6.967 abgenommen. 

In den letzten Jahren schwankten die Zahlen für Opfer insgesamt um den Wert 

35.000. Dabei ist im Zehnjahresvergleich ein Rückgang um 1.274 bzw. -3,7% zu 

verzeichnen. Für die Altersgruppe der unter 21-jährigen Opfer ist jedoch ein re-

gelmäßiger und deutlicher Rückgang um circa ein Viertel (-2.202 bzw. -24,0%) zu 

erkennen. Ihr Anteil an der Opfergesamtheit ist damit von 26,8% im Jahr 2010 

auf 21,1% im Jahr 2019 gesunken. 

 

Abb. 14 

 

Mehr als zwei Drittel (70,2%) der unter 21-jährigen Opfer wurde im Zusammen-

hang mit Körperverletzungsdelikten registriert. Allein 45,3% der Opfer entfallen 
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622000). 
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auf die (vorsätzliche einfache) Körperverletzung, 21,3% auf die gefährliche und 

schwere Körperverletzung. 

Abb. 15 

 

 

Die Anzahl der Opferwerdungen von Raubstraftaten unter 21-Jähriger stieg im 

Vergleich zum Vorjahr an - von 432 auf 515. Damit wurden 7,4% der unter 21-

Jährigen Opfer einer Raubstraftat. Für den expliziten Bereich des sonstigen 

Raubes auf Straßen, Wegen oder Plätzen30 beträgt der Anstieg 32 (siehe Abbil-

dung 16); 4,2% der unter 21-jährigen Opfer waren hier betroffen. In den letzten 

zehn Jahren verringerte sich ihre Zahl um 509 (-63,4%). Damit ist - trotz des 

jüngsten Anstiegs - im Wesentlichen ein Rückgang in allen Altersgruppen zu be-

obachten. 

Abb. 16 
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Eine ähnliche, aber schwächer ausgeprägte Langfrist-Entwicklung haben die 

Zahlen für die gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen 

oder Plätzen genommen. Für dieses Delikt ging in den letzten zehn Jahren die 

Anzahl der unter 21-jährigen Opfer von 1.484 um 686 (-46,2%) auf 798 zurück 

(siehe Abbildung 17). Auch hier sind alle Altersgruppen gleichermaßen vom 

Rückgang betroffen. 

Abb. 17 

 

 

Die Rückgänge bei den Opferwerdungen im Langfrist-Vergleich verlaufen parallel 

zu den Rückgängen bei den TVu21 in diesen Deliktsbereichen (Raub SWP: -293 

TVu21 bzw. -54,3%; KV SWP: -874 TVu21 bzw. -53,7%). 

Demnach sind immer weniger unter 21-Jährige als Tatverdächtige oder als Opfer 

an Gewaltdelikten im öffentlichen Raum beteiligt. Wenn weniger unter 21-Jährige 

delinquent werden, ist anhand des Phänomens des „Täter - Opfer - Statuswech-

sels“ auch ein Rückgang der Viktimisierung in dieser Altersgruppe zu erklären. 

Beim „Täter-Opfer-Statuswechsel“ tritt bei einer Person sowohl der Täter- als 

auch Opferstatus in zeitlich auseinander liegenden Situationen auf. Diese wech-

selnden Täter- Opfererfahrungen sind insbesondere in Gruppen und Milieus mit 

hoher Delinquenzbelastung zu finden. Somit wird ein erheblicher Prozentsatz der 

Straftaten von den Personen begangen, die auch einen wesentlichen Teil der ge-

samten Viktimisierungbelastung zu tragen haben.31 Dies trifft insbesondere auf 

die Gruppe der Jugendlichen und Heranwachsenden zu.  

 

                                                                 
31

  Siehe: Schindler, Volkhard (2001): Täter-Opfer-Statuswechsel . Zur Struktur des Zusammenhangs 
zwischen Viktimisierung und delinquentem Verhalten; Hamburg; S. 237 
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Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht, Misshandlung von Kin-

dern 

Die Hamburger Polizei hat zum 01.03.2006 das Hamburger Modell zum Schutz 

des Kindeswohls in den polizeilichen Alltag implementiert. Sämtliche Delikte der 

Kindeswohlgefährdung werden vom örtlich zuständigen Beziehungsgewaltsach-

bearbeiter bearbeitet. 

Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Kindeswohlgefährdung mit ande-

ren zuständigen Behörden bewirkte eine Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Eine 

behördliche Kinderschutz-Hotline soll mit dazu beitragen, Kindeswohlgefährdung 

zu entdecken und frühzeitig zu intervenieren. Auf polizeilicher Seite ist die Ab-

wehr von Gefahren, die Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen sowie die 

schnelle Information zuständiger Stellen daher oberstes Ziel. 

Beim Delikt „Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht“32 weist die PKS mit 

21 Fällen einen Rückgang zum Vorjahr auf (2018: 43 Fälle). Im Jahr 2006 - vor 

der Implementierung des Hamburger Modells zum Schutz des Kindeswohls - wa-

ren es noch 117 Fälle. Diese hohe Zahl aus 2006 wird vornehmlich einer auf-

grund der getroffenen Maßnahmen eingetretenen Aufhellung des Dunkelfeldes 

zugeschrieben. Seitdem kann von einer Konsolidierung der Fallzahlen gespro-

chen werden. 

Abb. 18 

 
 

                                                                 
32  

Straftatenschlüssel: 672000
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Die registrierten Misshandlungen von Kindern33 waren in jüngerer Vergangenheit 

bis zum Jahr 2016 auf 85 Fälle gestiegen. Dies war die höchste Fallzahl seit Be-

ginn der differenzierten PKS-Auswertung im Jahr 1984. Nachdem die Zahlen bis 

2018 auf 47 Fälle sanken gab es in 2019 wiederum einen deutlichen Anstieg: um 

27 auf nunmehr 74 Fälle. Dieser Anstieg ist mit der, im Langzeitvergleich, niedri-

gen Zahl von 47 Fällen im Jahr 2018 zu erklären. Mit 74 Fällen liegt die Fallzahl 

2019 wieder auf dem Niveau der Jahre vor 2018. 
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3.  Das novellierte Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

3.1.  Fachbeitrag der Staatsanwaltschaft 

Das Recht der notwendigen Verteidigung nach Verabschiedung des Gesetzes 

zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren 

 

I. Entstehung der EU-Richtlinie 

Das am 17.12.2019 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Be-

schuldigten im Jugendstrafverfahren dient der Umsetzung der Richtlinie 2016/800/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2016 über Verfahrensgarantien für Kin-

der, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind (im Folgenden: „Kin-

der-RL“). Diese Richtlinie geht letztlich auf das bereits am 19.02.2003 vorgelegte Grünbuch 

der Europäischen Kommission zu „Verfahrensgarantien in Strafverfahren innerhalb der Eu-

ropäischen Union“ zurück.34 Bereits zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte die Europäische 

Kommission, gemeinsame Mindestverfahrensgarantien in allen Mitgliedstaaten für Personen 

einzuführen, die einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder die wegen einer Straftat ange-

klagt oder verurteilt werden.35  

 

Nachdem die Verabschiedung eines entsprechenden Rahmenbeschlusses des Rates der 

Europäischen Union auf Grund der ablehnenden Haltung mehrerer Mitgliedstaaten scheiter-

te, wurde seitens der Europäischen Kommission erst im Jahr 2009 erneut der Versuch un-

ternommen, einen entsprechenden Rechtsakt zu initiieren. Hierbei sollten die von der Euro-

päischen Kommission identifizierten fünf wesentlichen Maßnahmen zur Stärkung der Rechte 

von Beschuldigten in einem Strafverfahren,36 schrittweise umgesetzt werden.37 Zur Verwirkli-

chung der Maßnahme E - Besondere Garantien für schutzbedürftige Verdächtige oder Be-

schuldigte - unterbreitete die Europäische Kommission am 27.11.2013 einen Vorschlag für 

eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in 

Strafverfahren für verdächtigte oder beschuldigte Kinder.38 Nach einem mehrjährigen Bera-

tungs- und Entscheidungsprozess ist die „Kinder-RL“ schlussendlich am 11.06.2016 in ihrer 

endgültigen Fassung in Kraft getreten.39 Die „Kinder-RL“ war innerhalb von drei Jahren, also 

bis zum 11.06.2019, von den Mitgliedstaaten und somit auch von Deutschland, in nationales 

Recht umzusetzen.40 

                                                                 
34

  Vgl. Kommissionsdokument KOM (2003) 75 endgültig 
35

  Kommissionsdokument KOM (2003) 75 endgültig, S. 5 
36

  Maßnahme A: Übersetzungen und Dolmetscherleistungen, Maßnahme B: Belehrungen über die Rechte und   
 Unterrichtung über die Beschuldigung, Maßnahme C: Rechtsbeistand und Prozesskostenhilfe, Maßnahme D:  

Kommunikation mit Angehörigen, Arbeitgebern und Konsularbehörden sowie Maßnahme E: Besondere  
Garantien für schutzbedürftige Verdächtige oder Beschuldigte 

37
  ABl. C 295 vom 04.12.2009, S. 1ff. 

38
  KOM(2013) 822 final 

39
  ABl. L 132/1 vom 21.05.2016, S. 1ff. 

40
  Art. 24 RL 2016/800/EU 
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II. Umsetzungsprozess in Deutschland 

Im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (BMJV) wurde in der Folge ein Re-

ferentenentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im 

Jugendstrafverfahren“ erarbeitet, um die „Kinder-RL“ in nationales Recht umzusetzen.41 Die-

ser Entwurf wurde mit Stand vom 11.10.2018 den Bundesländern zur Stellungnahme über-

sandt. 

 

Seitens der Staatsanwaltschaft Hamburg wurde daraufhin eine umfangreiche Stellungnahme 

zu dem Gesetzesentwurf abgegeben. Hierbei wurde kritisch angemerkt, dass der Geset-

zesentwurf (zu) weit über das Ziel der „Kinder-RL“ hinausgehen und zahlreiche redaktionelle 

Fehler enthalten würde. Es wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere die geplante Neu-

regelung der notwendigen Verteidigung die Verfahrensabläufe wesentlich erschweren und 

verzögern sowie die Bearbeitungszeit der Verfahren insgesamt verlängern würde. Unter die-

sen Umständen könnte der im Jugendstrafrecht geltende besondere Beschleunigungsgrund-

satz nicht mehr aufrechterhalten werden. 

 

Bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen beim Recht der notwendigen Verteidigung wur-

de angemerkt, dass die beabsichtigte Vorverlegung der Pflichtverteidigerbestellung auf den 

Zeitpunkt der ersten Beschuldigtenvernehmung zu erheblichen Problemen in der Praxis füh-

ren wird. Denn die Beurteilung der Frage, ob ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt, 

verlangt zu diesem frühen Zeitpunkt im Ermittlungsverfahren eine schwierige Prognoseent-

scheidung (z.B. ob die Verhängung einer Freiheitsstrafe von mehr als 1 Jahr zu erwarten ist, 

§ 68 Abs. 1 Nr. 1 JGG-E i.V.m. § 140 Abs. 2 StPO). Es wurde zu bedenken gegeben, dass in 

Zweifelsfällen höchstwahrscheinlich eine zeitnahe Vernehmung des Beschuldigten durch die 

Polizei unterbleiben wird. Eine solche Entwicklung wäre jedoch vor dem Hintergrund des - 

das Jugendstrafrecht prägenden - Erziehungsgedankens bedenklich. Denn die Erfahrung 

zeige, dass die zeitnahe Konfrontation mit der Tat und ein - von den Polizeibeamten durch-

geführtes - normverdeutlichendes Gespräch insbesondere bei Ersttätern in vielen Fällen 

mehr Wirkung zeigt, als weitere, mehrere Monate nach der Tat erfolgende erzieherische 

Maßnahmen. Es sei zu erwarten, dass solche Gespräche in Zukunft nur noch vereinzelt 

durchgeführt werden können. 

 

Die zahlreichen Fragen, die sich aus dem Referentenentwurf und dessen zu erwartender 

Umsetzung ergaben, insbesondere zur frühzeitigen Bestellung eines Pflichtverteidigers (§ 

68a JGG-E), wurden auf Grund des erheblichen Erörterungsbedarfs im Rahmen mehrerer 

Arbeitstreffen in der Justizbehörde zwischen Vertretern aller beteiligten Behörden (Amtsge-

                                                                 
41

  Abrufbar unter:  
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Verfahrensrechte_Beschuldigter_J
ugendstrafverfahren.html (Stand: 05.03.2020) 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Verfahrensrechte_Beschuldigter_Jugendstrafverfahren.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Verfahrensrechte_Beschuldigter_Jugendstrafverfahren.html
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richt, Polizei, Behörde für Inneres und Sport sowie Staatsanwaltschaft) diskutiert sowie mög-

liche Lösungen für die Praxis erarbeitet.  

 

Als absehbar war, dass der Bundesgesetzgeber die Umsetzungsfrist der „Kinder-RL“ nicht 

würde einhalten können, hat die Staatsanwaltschaft Hamburg im April 2019 mit der Prüfung 

der möglichen, rechtlichen Konsequenzen einer Fristversäumung der Umsetzungsfrist aus 

der „Kinder-RL“ begonnen. 

 

Diese Prüfung mündete nach vertrauensvollen und intensiven Abstimmungen insbesondere 

zwischen der Staatsanwaltschaft, der Polizei und den Gerichten in der Erstellung einer 

„Handreichung zum Stand der Rechtslage im Hinblick auf die Richtlinie EU 2016/800“ durch 

die Staatsanwaltschaft Hamburg vom 20.05.2019. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war die 

„Kinder-RL“ auf Grund ihres konkreten Regelungsgehalts nach Ablauf der Umsetzungsfrist in 

weiten Teilen unmittelbar anzuwenden, wenngleich nur eine Anwendung auf Jugendliche in 

Betracht kam, da die Richtlinie ausdrücklich nur auf Personen unter 18 Jahren anzuwenden 

ist (Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Nr. 1 der „Kinder-RL“). Für die Pflichtverteidigerbeiordnung bedeutete 

dies, dass bereits ab dem 12.06.2019 im Ermittlungsverfahren vor der ersten Beschuldigten-

vernehmung von Amts wegen ein Pflichtverteidiger beizuordnen war, wenn ein Jugendlicher 

einem Haftrichter zugeführt werden sollte (Art. 6 Abs. 6 Satz 2 lit. a) der „Kinder-RL“), oder 

wenn dem Jugendlichen eine Tat zur Last gelegt wurde, bei der eine Jugendstrafe oder ein 

Schuldspruch zu erwarten war. Ferner war der Jugendliche auf das Anwesenheitsrecht eines 

Erziehungsberechtigten bei der Vernehmung hinzuweisen und dieser war auch zu benach-

richtigen (vgl. Art. 4 Abs. 1 S. 3 lit a) i), iv) i.V.m. Art. 5 und 15 der „Kinder-RL“). 

 

Seitens des BMJV wurde - wohl auf Grund der kritischen Stellungnahmen der Bundesländer 

- der Referentenentwurf zunächst überarbeitet. Das BMJV legte sodann erst am 12.06.2019 

- und damit bereits ein Tag nach Ablauf der Umsetzungsfrist der „Kinder-RL“ - einen Regie-

rungsentwurf für das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Ju-

gendverfahren vor. 

 

Auf den in der Folge seitens des BMJV den Bundesländern zur Stellungnahme übersandten 

Regierungsentwurf vom 12.06.2019 wurde die bereits am 19.11.2018 übersandte Stellung-

nahme der Staatsanwaltschaft durch eine weitere Stellungnahme vom 01.08.2019 konkreti-

siert. Hierbei wurde ergänzend ausgeführt, dass insbesondere eine zwingende Beiordnung 

eines Pflichtverteidigers in jedem Fall eines (zunächst formal festgestellten) Verbrechens-

vorwurfs nicht erforderlich sei und über die Regelungen der „Kinder-RL“ hinausgehen würde. 

Es wurde daher vorgeschlagen, klassische „Diversionsfälle“, insbesondere niedrigschwellige 

sog. „Abziehdelikte“ von Ersttätern, aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes herauszu-

nehmen. Dies sei angesichts der Regelung in Art. 6 Abs. 6 der „Kinder-RL“ auch möglich. 
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Hierdurch werde das Gesetz auch dem Grundgedanken des Jugendstrafverfahrens (Erzie-

hungsgedanke) gerecht, da die Strafrahmen des Erwachsenenstrafrechts keine Anwendung 

finden (§ 18 JGG), sodass ein rein formales Abstellen auf den Verbrechenscharakter und der 

damit verbundenen Mindeststrafe nicht sachgerecht erscheinen würde. 

 

Der Bundesrat hat sich diese Argumentation der Staatsanwaltschaft Hamburg im Rahmen 

seiner Stellungnahme vom 20.09.2019 zu dem Regierungsentwurf offensichtlich zu eigen 

gemacht, da die Ausführungen der Staatsanwaltschaft teilweise wortgleich zitiert wurden.42 

Die in diesem Zusammenhang vom Bundesrat vorgeschlagene Ergänzung des Gesetzes-

wortlauts wurde schließlich in § 68a Abs. 1 Satz 2 JGG als Ausnahmetatbestand aufgenom-

men. 

 

III. Das novellierte Jugendgerichtsgesetz 

In dem sodann am 17.12.2019 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte 

von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren finden sich insbesondere in §§ 68, 68a JGG Re-

gelungen zur notwendigen Verteidigung von Jugendlichen und Heranwachsenden. So ent-

hält § 68 JGG weiterhin eine Auflistung, wann ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt, 

während § 68a JGG Bestimmungen über den Zeitpunkt der Bestellung eines Pflichtverteidi-

gers trifft. Hierbei verweist insbesondere § 68 Abs. 1 Nr. 1 JGG auf alle Fälle, in denen im 

Verfahren gegen einen Erwachsenen ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegen würde. 

Darüber hinaus ergeben sich für das Jugendstrafverfahren aus § 68 Nr. 5 JGG Fälle not-

wendiger Verteidigung, wenn  

 

- die Verhängung einer Jugendstrafe 

- die Aussetzung der Verhängung einer Jugendstrafe (Schuldspruch gem. § 27 JGG) 

oder 

- die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in ei-

ner Entziehungsanstalt 

 

zu erwarten ist. 

 

Der neue § 68a Abs. 1 Satz 1 JGG bestimmt, dass dem Beschuldigten in allen Fällen der 

notwendigen Verteidigung vor seiner ersten Vernehmung ein Pflichtverteidiger von Amts 

wegen beizuordnen ist. Hiervon darf gemäß § 68a Abs. 1 Satz 2 JGG nur unter den oben 

bereits dargestellten Voraussetzungen („Diversionsfälle“) abgesehen werden, oder wenn ein 

- in der Praxis wahrscheinlich selten vorkommender - Fall des § 68b JGG vorliegt.43  

                                                                 
42

  Vgl. BR-Drs. 368/19, S. 4 
43

  Gemäß § 68b JGG kann von einer Pflichtverteidigerbestellung vor einer Vernehmung abgesehen werden,  
wenn unter Berücksichtigung des Wohls des Jugendlichen sofortiges Handeln geboten ist, um eine erhebliche  
Gefährdung des Strafverfahrens abzuwenden, oder dies zur Abwendung einer Gefahr für Leib oder Leben  
dringend erforderlich ist. 



 

 

31 

Das novellierte Jugendgerichtsgesetz 

Neben den Neuerungen im Bereich der notwendigen Verteidigung ist in § 70c Abs. 2 JGG 

die - grundsätzlich nicht obligatorische - Möglichkeit der audio-visuellen Aufzeichnung der 

Beschuldigtenvernehmung aufgenommen worden. Eine Pflicht zur Aufzeichnung der Ver-

nehmung besteht nur, wenn ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt und der Verteidi-

ger bei der Vernehmung nicht anwesend ist, weil er z.B. auf seine Anwesenheit verzichtet (§ 

70c Abs. 2 Satz 2 JGG). 

 

Eine weitere wesentliche Änderung betrifft die Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe, die nun-

mehr sehr viel früher, nämlich spätestens zum Zeitpunkt der Ladung des Jugendlichen zu 

seiner ersten Vernehmung, zu unterrichten ist (§ 70 Abs. 2 JGG). Auch ihren Bericht soll die 

Jugendgerichtshilfe früher, nämlich möglichst zeitnah „sobald es im Verfahren von Bedeu-

tung ist“ und „in Haftsachen beschleunigt“ verfassen (§ 38 Abs. 3 JGG). 

 

Darüber hinaus sieht § 67 JGG nunmehr ein Anwesenheitsrecht der Erziehungsberechtigten 

des Jugendlichen - insbesondere bei Untersuchungshandlungen wie z.B. Vernehmungen - 

vor (§ 67 Abs. 3 JGG), wobei die Erziehungsberichtigen auch entsprechend benachrichtigt 

werden müssen, wovon nur in Einzelfällen abgesehen werden kann (vgl. § 67a JGG). 

 

Schlussendlich - für die Praxis jedoch von erheblicher Bedeutung - werden den Strafverfol-

gungsbehörden umfassende Unterrichtungs- und Informationspflichten auferlegt (§ 70a 

JGG). So ist der Jugendliche, wenn er davon in Kenntnis gesetzt wird, dass er Beschuldigter 

ist, unverzüglich über „die Grundzüge eines Jugendstrafverfahrens“ zu informieren (§ 70a 

Abs. 1 Satz 1 JGG). Diese weit gefasste Regelung hat dazu geführt, dass seitens der 

Staatsanwaltschaft Hamburg in Abstimmung mit den Gerichten und der Polizei ein umfas-

sendes, mehrseitiges „Hinweisblatt für Jugendliche und Heranwachsende“ entwickelt worden 

ist, das den Gang des Jugendstrafverfahrens nachzeichnet und nunmehr bei jeder Beschul-

digtenvernehmung an den Jugendlichen auszuhändigen ist. Andere Bundesländer haben 

bisher auf die Erstellung eines entsprechenden Hinweisblattes verzichtet, da die Einsetzung 

einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erstellung von bundeseinheitlichen Hinweisblättern 

beabsichtigt ist. Der Zeitpunkt der Einsetzung der Arbeitsgruppe ist jedoch derzeit noch nicht 

absehbar. 

 

IV. Auswirkungen der Änderungen auf die Praxis und Ausblick 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die gravierenden Änderungen im Bereich des 

Rechts der notwendigen Verteidigung und die erhöhten Informationspflichten die Ermitt-

lungsbehörden in der Praxis vor erhebliche Herausforderungen stellen. Die Abläufe der Er-

mittlungsverfahren gegen Jugendliche / Heranwachsende denen ein Verbrechen vorgewor-

fen wird oder in denen die Verhängung einer Jugendstrafe / eines Schuldspruchs zu erwar-

ten ist, haben sich grundlegend verändert. Dabei zeigt sich insbesondere, dass sich - wie 
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von der Staatsanwaltschaft im Gesetzgebungsprozess prognostiziert - die Bearbeitung der 

Verfahren auch in einfach gelagerten Fällen häufig verzögert, sodass der besondere Be-

schleunigungsgrundsatz im Jugendstrafverfahren nicht immer die erforderliche Beachtung 

finden kann. 

 

Besonders die schwierigen Prognoseentscheidungen im Frühstadium des Ermittlungsverfah-

rens (ist im konkreten Fall eine Jugendstrafe oder ein Schuldspruch zu erwarten? Liegt trotz 

des Verbrechensvorwurfs ein „Diversionsfall“ vor, der ein Abweichen von § 68a Abs. 1 Satz 1 

JGG zulässt?) führen zu Unsicherheiten in der kriminalpolizeilichen und auch der staatsan-

waltschaftlichen Sachbearbeitung. Häufig können daher einfach gelagerte Sachverhalte nicht 

zeitnah aufgeklärt und erledigt werden, sondern nehmen einen „Umweg“ über den Ermitt-

lungsrichter, um die Beiordnung eines Pflichtverteidigers zu veranlassen. 

 

Unabhängig von der rechtlichen Bewertung einzelner Fallgestaltungen, galt es in den ersten 

Monaten seit der Gesetzesreform zahlreiche Einzelfragen zu den praktischen Abläufen zu 

klären, die sich erst im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ergeben haben. 

Hierzu zählt die Frage, ob ein normverdeutlichendes Gespräch in den Fällen der notwendi-

gen Verteidigung nach der neuen Gesetzeslage nur noch in Anwesenheit eines Verteidigers 

durchgeführt werden kann und für den Fall, dass dieser auf seine Anwesenheit verzichtet, ob 

das Gespräch nur noch bei gleichzeitiger audio-visueller Aufzeichnung stattfinden kann (§ 

70c Abs. 2 Satz 2 JGG). Doch auch hierdurch zeigt sich, dass die Gesetzesnovellierung er-

hebliche Auswirkungen auf die Praxis hat und im konkreten Fall - wie von der Staatsanwalt-

schaft ebenfalls im Gesetzgebungsprozess kritisch angemerkt - dazu führt, dass die Durch-

führung von normenverdeutlichenden Gesprächen - mit teilweise erheblichem erzieheri-

schem Erfolg - zurückhaltend gehandhabt werden muss. 

 

Da viele praktische Fragen, auch auf Grund des Umstands, dass der deutsche Gesetzgeber 

keine Umsetzungsfrist für das Gesetz vom 17.12.2019 gewährt hat, weiterhin noch nicht ab-

schließend geklärt werden konnten, wird der Abstimmungsprozess zwischen der Polizei, der 

Staatsanwaltschaft und den Gerichten in Hamburg auch in den nächsten Monaten weiter 

intensiv betrieben werden, um Lösungen zu erarbeiten, die eine effektive Strafverfolgung im 

Jugendbereich garantieren. 
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3.2.  Fachbeitrag der Polizei (LKA Fachstab 31 - Jugend) 

Es war ein herausfordernder Weg, die erforderlichen Anpassungen aus der Umsetzung der 

EU-Richtlinie EU 2016/800 (sog. „Kinder-Richtlinie“) bzw. des novellierten JGG in die polizei-

liche Arbeit vorzunehmen.  

Allen betroffenen Hamburger Behörden war von Anfang bewusst, dass die Entwicklung und 

Umsetzung entsprechender rechtlicher Normen und Handlungsanweisungen nur durch eine 

enge behördenübergreifende Kooperation realisiert werden konnte. 

Der vorherige Fachbeitrag der Staatsanwaltschaft stellt u.a. den rechtlichen Entwicklungs-

prozess ausführlich dar. Daran anknüpfend gibt der vorliegende Beitrag des LKA Fachstabes 

31 die polizeiliche Sicht der Entwicklung der folgenden Regelungen wieder: 

 

 Belehrung und Informierung 

 Notwendige Verteidigung 

 Audiovisuelle Vernehmung  

 Unterrichtung der Jugendgerichtshilfe (JGH)  

 

In unterschiedlich behördenübergreifend besetzten Arbeitsgruppen wurden zunächst in Vor-

bereitung auf den 11.06.2019 die notwendigen Regelungsänderungen identifiziert sowie da-

ran anschließend die notwendigen Handlungsschritte entwickelt. Hierbei war allen Beteiligten 

bewusst, dass diese Auslegungen mit der später zu erfolgenden Novellierung des JGG ver-

mutlich erneute Anpassungen erfordern würden. Während sich die Staatsanwaltschaft und 

die Gerichte verstärkt mit den juristischen Gegebenheiten beschäftigten, wurden durch die 

Polizei die Erforderlichkeiten für die praktische Arbeit entwickelt. In den jeweiligen Arbeits-

gruppen wurden die einzelnen Arbeitsergebnisse bzw. Fragestellungen zusammengeführt 

und gemeinsam gelöst. 

Die besondere Herausforderung für die Polizei bestand darin, dass im Vorwege zu den je-

weiligen Umsetzungsterminen ein äußerst geringes Zeitfenster zwischen der Bekanntgabe 

der rechtlichen Normen, dem Erkennen der praktischen Auswirkungen und den damit ein-

hergehenden erforderlichen Anpassungen in der Polizei sowie der notwendigen umfängli-

chen Vermittlung gegenüber allen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen bestand. 

Im Folgenden werden die vier genannten wesentlichen Regelungen einzeln betrachtet. 

 

Belehrung und Informierung (§§ 67, 67a und 70a JGG) 

Jugendliche Beschuldigte müssen nun ergänzend dahingehend belehrt werden, dass für die 

Erziehungsberechtigten / gesetzlichen Vertreter grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei der 

verantwortlichen Vernehmung oder Gegenüberstellungen besteht, und dass diese Personen 

darüber auch von der Polizei zu informieren sind. Kann diese Information aus tatsächlichen 
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oder rechtlichen Gründen nicht erfolgen, so können jugendliche Beschuldigte für den Schutz 

ihrer Interessen eine andere geeignete volljährige Person benennen. Sollte dieses ebenfalls 

nicht möglich sein, so kann auch der Kinder- und Jugendnotdienst stellvertretend und voll-

wertig in den bestehenden Rechten das Anwesenheits- und Fragerecht wahrnehmen.  

Des Weiteren sind minderjährige und heranwachsende Beschuldigte unverzüglich, und ggf. 

deren Erziehungsberechtigte / gesetzliche Vertreter, so bald wie möglich über die Grundzüge 

des Jugendstrafverfahrens zu informieren. Dies erfolgt entweder durch die persönliche Aus-

händigung oder den postalischen Versand des hierfür in behördenübergreifender Kooperati-

on entwickelten Merkblatts „Hinweise für Ihr Jugendermittlungs- und -strafverfahren“ an die 

betroffenen Personen.44 

In Hamburg erfolgte auf Grund der obigen Regelungen in enger Abstimmung zwischen den 

Vertretern des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und der Polizei zeitgerecht die notwendige 

Anpassung bzw. Entwicklung erforderlicher Formulare, z.B. der Belehrung und Vorladung. 

 

Notwendige Verteidigung (Verteidigung (§§ 68, 68a JGG und § 140 Abs. 1 und 2 StPO) 

Die besondere Herausforderung dieser Regelung bestand für die Polizei darin, dass die kon-

kreten rechtlichen Bestimmungen und deren Auswirkungen lange unklar waren - fehlerhafte 

Anwendungen der Rechtsnormen jedoch zu weitreichenden Problemen im Strafverfahren 

führen können. Neben dieser Gefahr bestand auf Grund des Regierungsentwurfes vom 

12.06.2019 aus Sicht aller in Hamburg beteiligten Behörden die erhebliche Befürchtung, 

dass die grundsätzliche Intention des JGG, als Erziehungsstrafrecht zu fungieren und dabei 

den Beschleunigungsgrundsatz von Jugendstrafverfahren zu berücksichtigen, konterkariert 

werden könnte. 

Wie bereits im Bericht der Staatsanwaltschaft aufgeführt, führt das Vorliegen eines Falles der 

notwendigen Verteidigung dazu, dass keine erste Vernehmung oder Gegenüberstellung mit 

beschuldigten Jugendlichen bzw. Heranwachsenden ohne einen beigeordneten 

Rechtsbeistand durchgeführt werden darf, sondern zunächst der Weg der Beiordnung, von 

der Polizei über die Staatsanwaltschaft ans Gericht, beschritten werden muss. 

Nur in dem gem. § 68b JGG äußerst eng gestalteten Rahmen darf von diesem Grundsatz 

abgewichen werden. 

Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn der Beschuldigte von sich aus ausschließlich 

entlastende Angaben tätigen möchte, um dadurch weitere Maßnahmen gegen ihn frühzeitig 

verhindern zu können.  

Aus Hamburger Sicht ist es als großer Erfolg zu werten, dass die zunächst im 

Regierungsentwurf vom 12.06.2019 aufgeführte Voraussetzung, dass bei jedem 

                                                                 
44

  Siehe Anhang, S. 51 ff.  
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Verbrechensvorwurf ein Fall der notwendigen Verteidigung gegeben ist, Einhalt geboten 

werden konnte.  

Es wurde so ermöglicht, dass Verbrechenstatbestände, die nach dem JGG klassisch als 

“Diversionsfälle“ eingeordnet werden, nicht der notwendigen Verteidigung unterliegen. 

Die Polizei kann daher in diesen Fällen auch weiterhin unmittelbar normverdeutlichend tätig 

werden bzw. tatzeitnah verantwortliche Vernehmungen und Gegenüberstellungen 

durchführen. Der Beschleunigungsgrundsatz des Jugendstrafverfahrens kann in diesen 

Fällen aufrechterhalten bleiben.  

 

Audiovisuelle Vernehmung (§ 70c Abs. 2 JGG, § 136 Abs. 4 StPO)  

Eine Pflicht zur audiovisuellen Vernehmung besteht in den Fällen der notwendigen 

Verteidigung, wenn der beigeordnete Rechtsbeistand der verantwortlichen Vernehmung 

zustimmt, jedoch auf seine Anwesenheit verzichtet. Die Polizei hat die hierfür benötigten 

technischen Maßnahmen beschafft sowie Handlungsleitlinien für die vernehmenden 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erstellt. 

 

Unterrichtung der Jugendgerichtshilfe (§ 70 Abs. 2 JGG)  

Die JGH ist nunmehr früher, nämlich spätestens zum Zeitpunkt der Ladung des 

Jugendlichen / Heranwachsenden, oder im Falle einer Vernehmung ohne vorherige 

Vorladung unmittelbar nach dieser, über das Ermittlungsverfahren zu informieren. Die Polizei 

kommt dieser Aufforderung durch eine direkte postalische Benachrichtigung an die JGH 

nach. Zuvor wurde das entsprechende Mitteilungsformular in der Ermittlungsakte an die 

Staatsanwaltschaft abverfügt, wo es ggf. in eigener Zuständigkeit an die JGH versendet 

wurde. 

 

Fazit und Ausblick 

Die besondere Herausforderung in der Umsetzung der dargelegten rechtlichen 

Veränderungen bestand für alle beteiligten Behörden darin, dass es bis zur verpflichtenden 

Umsetzung der Kinder-Richtlinie am 11.06.2019 kein novelliertes JGG gab. Die beteiligten 

Behörden mussten folglich die umzusetzenden Regelungen aus der Kinder-Richtlinie in 

kürzester Zeit herleiten und umsetzen. 

Die Polizei sah sich darüber hinaus mit einer zügigen, praxisnahen Bekanntgabe und 

Umsetzung der Maßnahmen für die polizeiliche Arbeit konfrontiert. Es galt alle Hamburger 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte unverzüglich über die rechtlichen Änderungen sowie 

die daran angepassten Vorgehensweisen umfassend und eindeutig zu informieren, um von 

Beginn an eine rechtskonforme polizeiliche Arbeit gewährleisten zu können. 



 

  

 
36 

            Das novellierte Jugendgerichtsgesetz 

Dieses gelang durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der eingerichteten 

Arbeitsgruppen. Insbesondere Staatsanwaltschaft, Gerichte und die Polizei standen und 

stehen weiterhin im direkten Austausch. Die Polizei führte in mehreren Großveranstaltungen, 

unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft, Vorträge zu den rechtlichen Änderungen durch, um 

zusätzlich zu den schriftlich fixierten Regelungen und Handlungsanweisungen, eine direkte 

Kommunikation mit den „Praktikern“ gewährleisten zu können und unmittelbares Nachfragen 

zu ermöglichen. Von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Polizei wurde dieses Format als 

äußerst positiv gewertet. 

 

Nun gilt es gemeinsam und behördenübergreifend mögliche Auswirkungen des novellierten 

JGG zu beobachten und zu bewerten. Hierbei kommen mögliche Verlängerungen von 

Jugendstrafverfahren einhergehend mit einer zeitlich verzögerten Tätereinsicht oder auch die 

mögliche Reduzierung von polizeilichen Vernehmungen im Fall der notwendigen 

Verteidigung infrage. 

Wie und ob solche möglichen Auswirkungen auf die Tataufklärung, Tatwiederholung oder 

Fortsetzung und damit verbunden auch auf die Verhinderung weiterer Opferwerdungen 

nachgewiesen werden können, ist Gegenstand der derzeitigen behördenübergreifenden 

Befassung. 

 

Eindeutig positiv zu bewerten ist, dass das Bundesland Hamburg im kooperativen 

Zusammenwirken unterschiedlichster Behörden, insbesondere zwischen dem Gericht, der 

Staatsanwaltschaft und der Polizei, die gesetzlichen Anforderungen zeitgerecht und 

vollumfänglich umsetzen konnte. 

Die hiesige erfolgreiche Kooperation wirkt weiterhin fort und erst die Zukunft wird zeigen, 

welche Anpassungen ggf. nach anderslautenden Rechtsprechungen noch durchgeführt 

werden müssen. 
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Die Aufgaben der Landesjugendbeauftragten  

der Polizei Hamburg 

 

Die Landesjugendbeauftragte der Polizei Hamburg ge-

währleistet die Aufrechterhaltung und Entwicklung von 

strategischen Konzepten, Standards und deren Umset-

zung in den Aufgabenbereichen „Bekämpfung der Ju-

gendkriminalität", "Jugendschutz" und „Abwehr der Kin-

deswohlgefährdung“. Sie übt über alle thematisch hier-

mit befassten Polizeibeamte/innen die Fachaufsicht aus 

und wirkt maßgeblich im Bereich der Aus-/ und Fortbil-

dung.  

Die Landesjugendbeauftragte fungiert als zentrale Mel-

destelle, Koordinatorin und Verantwortliche für Fragen 

der Steuerung und Koordinierung der Bekämpfung der 

Jugendkriminalität (TVu21) im präventiven und repres-

siven Bereich. Alle relevanten Informationen laufen bei 

ihr zusammen. 

Die Landesjugendbeauftragte ist die Vertretung der 

Hamburger Polizei in der regionalen und föderalen 

Gremienarbeit.  

Sie ist insbesondere verantwortlich für das in Hamburg 

im Rahmen des Senatskonzepts entwickelte behörden-

übergreifende Obachtverfahren „Gewalttäter unter 

21Jahre". 

4. Tina Markus - Die neue Landesjugendbeauftragte der Polizei stellt sich vor 

 

Gerne nehme ich die Veröffentlichung des Jugendlagebildes 2019 als Gelegenheit wahr, 

mich als neue Landesjugendbeauftragte der Polizei Hamburg vorzustellen. Am 01.04.2020 

habe ich diese Funktion von meinem Kollegen Herrn Olav Schneider übernommen und bin 

zuversichtlich, diese ebenso engagiert und mit Herzenslust fortzuführen. 

In mittlerweile über 25 Jahren Dienst bei der Kriminalpolizei hatte ich Gelegenheit, Erfahrun-

gen in unterschiedlichen Bereichen zu sammeln. Nach Jahren als Ermittlerin u.a. in Billstedt, 

St. Pauli und dem Schanzenviertel wechselte ich zur Fachdienststelle für Milieudelikte, wo 

ich mit Kolleginnen und Kollegen z. B. gegen schweren Menschenhandel vorging und schon 

damals die Kooperation mit anderen Behörden bzw. Opferhilfeeinrichtungen als besonders 

wertvoll empfand.  

Mein beruflicher Werdegang führte mich dann über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 

Polizei Hamburg - und nach einer Elternzeit für meine beiden Kinder - in die polizeiliche Kri-

minalprävention, wo sich für mich der Horizont der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung um 

ein Vielfaches erweiterte: Jetzt ging es nicht mehr um reine Strafverfolgung, sondern darum - 

anhand der polizeilichen Expertise - weit im 

Vorfeld Straftaten zu verhindern. Diese Tä-

tigkeit empfand ich als besonders sinnstif-

tend, insbesondere auch mit anderen Trä-

gern der Präventionsarbeit im Sinne einer 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die 

Stadt Hamburg ein Stück sicherer zu ma-

chen.  

Nach meinem Wechsel in die polizeiliche 

Führungsebene habe ich nun, nach einer 

Tätigkeit zuletzt als Dozentin für Kriminalis-

tik an der Polizeiakademie, die Möglichkeit, 

als Dienststellenleiterin der Fachdienststelle 

für Jugend, Opferschutz und Prävention in 

Personalunion auch als „Landesjugendbe-

auftragte“ zu wirken.  

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

allen Akteuren der präventiven und repres-

siven Jugendarbeit innerhalb der Polizei 

und in der behördenübergreifenden Netz-

werkarbeit. 



 

  

 
38 

             Abkürzungsverzeichnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

39 

                          Abkürzungsverzeichnis  

5. Abkürzungsverzeichnis 

 

AQ  Aufklärungsquote 

BKA  Bundeskriminalamt  

BMJV  Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 

BR-Drs. Bundesrats-Drucksache  

BtM  Betäubungsmittel 

BtMG  Betäubungsmittelgesetz 

FSt  Fachstab (des Landeskriminalamtes Hamburg) 

JGG  Jugendgerichtsgesetz  

JGG-E  Entwurf des novellierten Jugendgerichtsgesetzes  

Kinder-RL Kinder-Richtlinie (Richtlinie 2016/800/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11.05.2016 über Verfahrensgarantien für Kinder, die Verdäch-

tige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind) 

KV SWP Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen 

LKA  Landeskriminalamt 

PKS  Polizeiliche Kriminalstatistik 

RL  Richtlinie  

StA  Staatsanwaltschaft 

StGB  Strafgesetzbuch 

StPO  Strafprozessordnung 

SWP  Straßen, Wege und Plätze 

TV  Tatverdächtige 

TVBZ  Tatverdächtigenbelastungszahl 

TVu21  Tatverdächtige unter 21 Jahren 
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ANHANG 

 

Ihre Ansprechpartner i.S. Bekämpfung der Jugendkriminalität  

 
LANDESJUGENDBEAUFTRAGTE (DIENSTSTELLENLEITERIN) 
Tina Markus 
Tel.: 040 4286-70300 
E-Mail: lkahhfst31@polizei.hamburg.de 
 

SACHGEBIET JUGEND (LEITER) 
Andreas Wolf 
Tel.: 040 4286-70310 
E-Mail: lkahhfst31@polizei.hamburg.de 
 
KOORDINATION OBACHTVERFAHREN GEWALT UNTER 21 
Carsten Mahr 
Tel.: 040 4286-70311 
E-Mail: lkahhfst31@polizei.hamburg.de 
 
KOORDINATION PRÄVENTIONSPROGRAMM „KINDER- UND JUGENDDELINQUENZ“ 
Martin Kobusynski 
Tel: 040 4286-70312 
E-Mail: lkahhfst31@polizei.hamburg.de 
 
REGIONALE JUGENDBEAUFTRAGTE 
 

Bezirk Mitte 
Anja Hufnagel 
Tel.: 040 4286-70334 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de 
Britta Christensen 
Tel.: 040 4286-70335 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de 
 

Bezirk Altona 
Jörg Dittmer 
Tel.: 040 4286-70331 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.altona@polizei.hamburg.de 
 

Bezirk Eimsbüttel 
Holger Stahn 
Tel.: 040 4286-70332 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.eimsbuettel@polizei.hamburg.de 
 

Bezirk Hamburg Nord 
Tobias Freese 
Tel.: 040 4286-70337 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.nord@polizei.hamburg.de 
  

Bezirk Wandsbek 
Peer-Oliver Reuß 
Tel.: 040 4286-70336 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.wandsbek@polizei.hamburg.de 
 

Bezirk Bergedorf 
André Vollmer 
Tel.: 040 4286-70339 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.bergedorf@polizei.hamburg.de 
 

Bezirk Harburg 
Anja Hufnagel 
Tel.: 040 4286-70338 
E-Mail: lkahh.jugendbeauftragter.harburg@polizei.hamburg.de 

mailto:lkahhfst31@polizei.hamburg.de
mailto:lkahhfst31@polizei.hamburg.de
mailto:lkahhfst31@polizei.hamburg.de
mailto:lkahhfst31@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.mitte@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.altona@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.eimsbuettel@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.nord@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.wandsbek@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.bergedorf@polizei.hamburg.de
mailto:lkahh.jugendbeauftragter.harburg@polizei.hamburg.de
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Relevante Rechtsvorschriften aus dem Jugendgerichtsgesetz
45 

 

§ 38 Jugendgerichtshilfe 

(1) Die Jugendgerichtshilfe wird von den Jugendämtern im Zusammenwirken mit den Verei-

nigungen für Jugendhilfe ausgeübt. 

(2) Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und sonstigen 

im Hinblick auf die Ziele und Aufgaben der Jugendhilfe bedeutsamen Gesichtspunkte im 

Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem Zweck die be-

teiligten Behörden durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und des familiären, 

sozialen und wirtschaftlichen Hintergrundes des Jugendlichen und äußern sich zu einer mög-

lichen besonderen Schutzbedürftigkeit sowie zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind. 

(3) Sobald es im Verfahren von Bedeutung ist, soll über das Ergebnis der Nachforschungen 

nach Absatz 2 möglichst zeitnah Auskunft gegeben werden. In Haftsachen berichten die Ver-

treter der Jugendgerichtshilfe beschleunigt über das Ergebnis ihrer Nachforschungen. Bei 

einer wesentlichen Änderung der nach Absatz 2 bedeutsamen Umstände führen sie nötigen-

falls ergänzende Nachforschungen durch und berichten der Jugendstaatsanwaltschaft und 

nach Erhebung der Anklage auch dem Jugendgericht darüber. 

(4) Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe nimmt an der Hauptverhandlung teil, soweit darauf 

nicht nach Absatz 7 verzichtet wird. Entsandt werden soll die Person, die die Nachforschun-

gen angestellt hat. Erscheint trotz rechtzeitiger Mitteilung nach § 50 Absatz 3 Satz 1 kein 

Vertreter der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung und ist kein Verzicht nach Absatz 

7 erklärt worden, so kann dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe auferlegt werden, die 

dadurch verursachten Kosten zu ersetzen; § 51 Absatz 2 der Strafprozessordnung gilt ent-

sprechend. 

(5) Soweit nicht ein Bewährungshelfer dazu berufen ist, wacht die Jugendgerichtshilfe dar-

über, dass der Jugendliche Weisungen und Auflagen nachkommt. Erhebliche Zuwiderhand-

lungen teilt sie dem Jugendgericht mit. Im Fall der Unterstellung nach § 10 Absatz 1 Satz 3 

Nummer 5 übt sie die Betreuung und Aufsicht aus, wenn das Jugendgericht nicht eine ande-

re Person damit betraut. Während der Bewährungszeit arbeitet sie eng mit dem Bewäh-

rungshelfer zusammen. Während des Vollzugs bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbin-

dung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. 

(6) Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe heranzu-

ziehen. Dies soll so früh wie möglich geschehen. Vor der Erteilung von Weisungen (§ 10) 

sind die Vertreter der Jugendgerichtshilfe stets zu hören; kommt eine Betreuungsweisung in 

Betracht, sollen sie sich auch dazu äußern, wer als Betreuungshelfer bestellt werden soll. 
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  Quelle: Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Stand: Mai 2020 

https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/index.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/index.html


 

  

 
44 

              Anhang 

(7) Das Jugendgericht und im Vorverfahren die Jugendstaatsanwaltschaft können auf die 

Erfüllung der Anforderungen des Absatzes 3 und auf Antrag der Jugendgerichtshilfe auf die 

Erfüllung der Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 verzichten, soweit dies auf Grund der 

Umstände des Falles gerechtfertigt und mit dem Wohl des Jugendlichen vereinbar ist. Der 

Verzicht ist der Jugendgerichtshilfe und den weiteren am Verfahren Beteiligten möglichst 

frühzeitig mitzuteilen. Im Vorverfahren kommt ein Verzicht insbesondere in Betracht, wenn 

zu erwarten ist, dass das Verfahren ohne Erhebung der öffentlichen Klage abgeschlossen 

wird. Der Verzicht auf die Anwesenheit eines Vertreters der Jugendgerichtshilfe in der 

Hauptverhandlung kann sich auf Teile der Hauptverhandlung beschränken. Er kann auch 

während der Hauptverhandlung erklärt werden und bedarf in diesem Fall keines Antrags. 

 

§ 67 Stellung der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter 

(1) Soweit der Beschuldigte ein Recht darauf hat, gehört zu werden oder Fragen und Anträ-

ge zu stellen, steht dieses Recht auch den Erziehungsberechtigten und den gesetzlichen 

Vertretern zu. 

(2) Die Rechte der gesetzlichen Vertreter zur Wahl eines Verteidigers und zur Einlegung von 

Rechtsbehelfen stehen auch den Erziehungsberechtigten zu. 

(3) Bei Untersuchungshandlungen, bei denen der Jugendliche ein Recht darauf hat, anwe-

send zu sein, namentlich bei seiner Vernehmung, ist den Erziehungsberechtigten und den 

gesetzlichen Vertretern die Anwesenheit gestattet, soweit  

1. dies dem Wohl des Jugendlichen dient und 

2. ihre Anwesenheit das Strafverfahren nicht beeinträchtigt. 

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 sind in der Regel erfüllt, wenn keiner 

der in § 51 Absatz 2 genannten Ausschlussgründe und keine entsprechend § 177 des Ge-

richtsverfassungsgesetzes zu behandelnde Missachtung einer zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung getroffenen Anordnung vorliegt. Ist kein Erziehungsberechtigter und kein gesetzli-

cher Vertreter anwesend, weil diesen die Anwesenheit versagt wird oder weil binnen ange-

messener Frist kein Erziehungsberechtigter und kein gesetzlicher Vertreter erreicht werden 

konnte, so ist einer anderen für den Schutz der Interessen des Jugendlichen geeigneten 

volljährigen Person die Anwesenheit zu gestatten, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 

Nummer 1 und 2 im Hinblick auf diese Person erfüllt sind. 

(4) Das Jugendgericht kann die Rechte nach den Absätzen 1 bis 3 Erziehungsberechtigten 

und gesetzlichen Vertretern entziehen, soweit sie verdächtig sind, an der Verfehlung des 

Beschuldigten beteiligt zu sein, oder soweit sie wegen einer Beteiligung verurteilt sind. Lie-

gen die Voraussetzungen des Satzes 1 bei einem Erziehungsberechtigten oder einem ge-

setzlichen Vertreter vor, so kann der Richter die Entziehung gegen beide aussprechen, wenn 

ein Mißbrauch der Rechte zu befürchten ist. Stehen den Erziehungsberechtigten und den 
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gesetzlichen Vertretern ihre Rechte nicht mehr zu, so bestellt das Familiengericht einen 

Pfleger zur Wahrnehmung der Interessen des Beschuldigten im anhängigen Strafverfahren. 

Die Hauptverhandlung wird bis zur Bestellung des Pflegers ausgesetzt. 

(5) Sind mehrere erziehungsberechtigt, so kann jeder von ihnen die in diesem Gesetz be-

stimmten Rechte der Erziehungsberechtigten ausüben. In der Hauptverhandlung oder in 

einer sonstigen gerichtlichen Verhandlung werden abwesende Erziehungsberechtigte als 

durch anwesende vertreten angesehen. Sind Mitteilungen oder Ladungen vorgeschrieben, 

so genügt es, wenn sie an eine erziehungsberechtigte Person gerichtet werden. 

 

§ 67a Unterrichtung der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter 

(1) Ist eine Mitteilung an den Beschuldigten vorgeschrieben, so soll die entsprechende Mittei-

lung an die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter gerichtet werden. 

(2) Die Informationen, die der Jugendliche nach § 70a zu erhalten hat, sind jeweils so bald 

wie möglich auch den Erziehungsberechtigten und den gesetzlichen Vertretern zu erteilen. 

Wird dem Jugendlichen einstweilig die Freiheit entzogen, sind die Erziehungsberechtigten 

und die gesetzlichen Vertreter so bald wie möglich über den Freiheitsentzug und die Gründe 

hierfür zu unterrichten. 

(3) Mitteilungen und Informationen nach den Absätzen 1 und 2 an Erziehungsberechtigte 

und gesetzliche Vertreter unterbleiben, soweit  

1. auf Grund der Unterrichtung eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohls des Jugendli-

chen zu besorgen wäre, insbesondere bei einer Gefährdung des Lebens, des Leibes oder 

der Freiheit des Jugendlichen oder bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 67 Absatz 4 

Satz 1 oder 2, 

2. auf Grund der Unterrichtung der Zweck der Untersuchung erheblich gefährdet würde oder 

3. Erziehungsberechtigte oder gesetzliche Vertreter binnen angemessener Frist nicht erreicht 

werden können. 

(4) Werden nach Absatz 3 weder Erziehungsberechtigte noch gesetzliche Vertreter unter-

richtet, so ist eine andere für den Schutz der Interessen des Jugendlichen geeignete volljäh-

rige Person zu unterrichten. Dem Jugendlichen soll zuvor Gelegenheit gegeben werden, eine 

volljährige Person seines Vertrauens zu bezeichnen. Eine andere geeignete volljährige Per-

son kann auch der für die Betreuung des Jugendlichen in dem Jugendstrafverfahren zustän-

dige Vertreter der Jugendgerichtshilfe sein. 

(5) Liegen Gründe, aus denen Mitteilungen und Informationen nach Absatz 3 unterbleiben 

können, nicht mehr vor, so sind im weiteren Verfahren vorgeschriebene Mitteilungen und 

Informationen auch wieder an die betroffenen Erziehungsberechtigten und gesetzlichen Ver-

treter zu richten. Außerdem erhalten sie in diesem Fall nachträglich auch solche Mitteilungen 



 

  

 
46 

              Anhang 

und Informationen, die der Jugendliche nach § 70a bereits erhalten hat, soweit diese im Lau-

fe des Verfahrens von Bedeutung bleiben oder sobald sie Bedeutung erlangen. 

(6) Für den dauerhaften Entzug der Rechte nach den Absätzen 1 und 2 findet das Verfahren 

nach § 67 Absatz 4 entsprechende Anwendung. 

 

§ 68 Notwendige Verteidigung 

Ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt vor, wenn  

1. im Verfahren gegen einen Erwachsenen ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegen 

würde, 

2. den Erziehungsberechtigten und den gesetzlichen Vertretern ihre Rechte nach diesem 

Gesetz entzogen sind, 

3. die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter nach § 51 Abs. 2 von der Ver-

handlung ausgeschlossen worden sind und die Beeinträchtigung in der Wahrnehmung ihrer 

Rechte durch eine nachträgliche Unterrichtung (§ 51 Abs. 4 Satz 2) oder die Anwesenheit 

einer anderen geeigneten volljährigen Person nicht hinreichend ausgeglichen werden kann, 

4. zur Vorbereitung eines Gutachtens über den Entwicklungsstand des Beschuldigten (§ 73) 

seine Unterbringung in einer Anstalt in Frage kommt oder 

5. die Verhängung einer Jugendstrafe, die Aussetzung der Verhängung einer Jugendstrafe 

oder die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer 

Entziehungsanstalt zu erwarten ist. 

 

§ 68a Zeitpunkt der Bestellung eines Pflichtverteidigers 

(1) In den Fällen der notwendigen Verteidigung wird dem Jugendlichen, der noch keinen 

Verteidiger hat, ein Pflichtverteidiger spätestens bestellt, bevor eine Vernehmung des Ju-

gendlichen oder eine Gegenüberstellung mit ihm durchgeführt wird. Dies gilt nicht, wenn ein 

Fall der notwendigen Verteidigung allein deshalb vorliegt, weil dem Jugendlichen ein Verbre-

chen zur Last gelegt wird, ein Absehen von der Strafverfolgung nach § 45 Absatz 2 oder 3 zu 

erwarten ist und die Bestellung eines Pflichtverteidigers zu dem in Satz 1 genannten Zeit-

punkt auch unter Berücksichtigung des Wohls des Jugendlichen und der Umstände des Ein-

zelfalls unverhältnismäßig wäre. 

(2) § 141 Absatz 2 Satz 2 der Strafprozessordnung ist nicht anzuwenden. 
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§ 68b Vernehmungen und Gegenüberstellungen vor der Bestellung eines Pflichtver-

teidigers 

Abweichend von § 68a Absatz 1 dürfen im Vorverfahren Vernehmungen des Jugendlichen 

oder Gegenüberstellungen mit ihm vor der Bestellung eines Pflichtverteidigers durchgeführt 

werden, soweit dies auch unter Berücksichtigung des Wohls des Jugendlichen  

1. zur Abwehr schwerwiegender nachteiliger Auswirkungen auf Leib oder Leben oder die 

Freiheit einer Person dringend erforderlich ist oder 

2. ein sofortiges Handeln der Strafverfolgungsbehörden zwingend geboten ist, um eine er-

hebliche Gefährdung eines sich auf eine schwere Straftat beziehenden Strafverfahrens ab-

zuwenden. 

Das Recht des Jugendlichen, jederzeit, auch schon vor der Vernehmung, einen von ihm zu 

wählenden Verteidiger zu befragen, bleibt unberührt. 

 

§ 70 Mitteilungen an amtliche Stellen 

(1) Die Jugendgerichtshilfe, in geeigneten Fällen auch das Familiengericht und die Schule 

werden von der Einleitung und dem Ausgang des Verfahrens unterrichtet. Sie benachrichti-

gen die Jugendstaatsanwaltschaft, wenn ihnen bekannt wird, daß gegen den Beschuldigten 

noch ein anderes Strafverfahren anhängig ist. Das Familiengericht teilt der Jugendstaatsan-

waltschaft ferner familiengerichtliche Maßnahmen sowie ihre Änderung und Aufhebung mit, 

soweit nicht für das Familiengericht erkennbar ist, daß schutzwürdige Interessen des Be-

schuldigten oder einer sonst von der Mitteilung betroffenen Person oder Stelle an dem Aus-

schluß der Übermittlung überwiegen. 

(2) Von der Einleitung des Verfahrens ist die Jugendgerichtshilfe spätestens zum Zeitpunkt 

der Ladung des Jugendlichen zu seiner ersten Vernehmung als Beschuldigter zu unterrich-

ten. Im Fall einer ersten Beschuldigtenvernehmung ohne vorherige Ladung muss die Unter-

richtung spätestens unverzüglich nach der Vernehmung erfolgen. 

(3) Im Fall des einstweiligen Entzugs der Freiheit des Jugendlichen teilen die den Freiheits-

entzug durchführenden Stellen der Jugendstaatsanwaltschaft und dem Jugendgericht von 

Amts wegen Erkenntnisse mit, die sie auf Grund einer medizinischen Untersuchung erlangt 

haben, soweit diese Anlass zu Zweifeln geben, ob der Jugendliche verhandlungsfähig oder 

bestimmten Untersuchungshandlungen oder Maßnahmen gewachsen ist. Im Übrigen bleibt § 

114e der Strafprozessordnung unberührt. 
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§ 70a Unterrichtung des Jugendlichen 

(1) Wenn der Jugendliche davon in Kenntnis gesetzt wird, dass er Beschuldigter ist, so ist er 

unverzüglich über die Grundzüge eines Jugendstrafverfahrens zu informieren. Über die 

nächsten anstehenden Schritte in dem gegen ihn gerichteten Verfahren wird er ebenfalls 

unverzüglich informiert, sofern der Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird. 

Außerdem ist der Jugendliche unverzüglich darüber zu unterrichten, dass  

1. nach Maßgabe des § 67a die Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter oder 

eine andere geeignete volljährige Person zu informieren sind, 

2. er in den Fällen notwendiger Verteidigung (§ 68) nach Maßgabe des § 141 der Strafpro-

zessordnung und des § 68a die Mitwirkung eines Verteidigers und nach Maßgabe des § 70c 

Absatz 4 die Verschiebung oder Unterbrechung seiner Vernehmung für eine angemessene 

Zeit verlangen kann, 

3. nach Maßgabe des § 48 die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht grundsätzlich 

nicht öffentlich ist und dass er bei einer ausnahmsweise öffentlichen Hauptverhandlung unter 

bestimmten Voraussetzungen den Ausschluss der Öffentlichkeit oder einzelner Personen 

beantragen kann, 

4. er nach § 70c Absatz 2 Satz 4 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 58a Absatz 2 Satz 6 

und Absatz 3 Satz 1 der Strafprozessordnung der Überlassung einer Kopie der Aufzeich-

nung seiner Vernehmung in Bild und Ton an die zur Akteneinsicht Berechtigten widerspre-

chen kann und dass die Überlassung der Aufzeichnung oder die Herausgabe von Kopien an 

andere Stellen seiner Einwilligung bedarf, 

5. er nach Maßgabe des § 67 Absatz 3 bei Untersuchungshandlungen von seinen Erzie-

hungsberechtigten und seinen gesetzlichen Vertretern oder einer anderen geeigneten voll-

jährigen Person begleitet werden kann, 

6. er wegen einer mutmaßlichen Verletzung seiner Rechte durch eine der beteiligten Behör-

den oder durch das Gericht eine Überprüfung der betroffenen Maßnahmen und Entschei-

dungen verlangen kann. 

(2) Soweit dies im Verfahren von Bedeutung ist oder sobald dies im Verfahren Bedeutung 

erlangt, ist der Jugendliche außerdem so früh wie möglich über Folgendes zu informieren:  

1. die Berücksichtigung seiner persönlichen Verhältnisse und Bedürfnisse im Verfahren nach 

Maßgabe der §§ 38, 43 und 46a, 

2. das Recht auf medizinische Untersuchung, das ihm nach Maßgabe des Landesrechts 

oder des Rechts der Polizeien des Bundes im Fall des einstweiligen Entzugs der Freiheit 

zusteht, sowie über das Recht auf medizinische Unterstützung, sofern sich ergibt, dass eine 

solche während dieses Freiheitsentzugs erforderlich ist, 

3. die Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Fall des einstweiligen Entzugs der 

Freiheit, namentlich  
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a) des Vorrangs anderer Maßnahmen, durch die der Zweck des Freiheitsentzugs erreicht 

werden kann, 

b) der Begrenzung des Freiheitsentzugs auf den kürzesten angemessenen Zeitraum und 

c) der Berücksichtigung der besonderen Belastungen durch den Freiheitsentzug im Hin-

blick auf sein Alter und seinen Entwicklungsstand sowie der Berücksichtigung einer ande-

ren besonderen Schutzwürdigkeit, 

4. die zur Haftvermeidung in geeigneten Fällen generell in Betracht kommenden anderen 

Maßnahmen, 

5. die vorgeschriebenen Überprüfungen von Amts wegen in Haftsachen, 

6. das Recht auf Anwesenheit der Erziehungsberechtigten und der gesetzlichen Vertreter 

oder einer anderen geeigneten volljährigen Person in der Hauptverhandlung, 

7. sein Recht auf und seine Pflicht zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung nach Maßgabe 

des § 50 Absatz 1 und des § 51 Absatz 1. 

(3) Wird Untersuchungshaft gegen den Jugendlichen vollstreckt, so ist er außerdem darüber 

zu informieren, dass  

1. nach Maßgabe des § 89c seine Unterbringung getrennt von Erwachsenen zu erfolgen hat, 

2. nach Maßgabe der Vollzugsgesetze der Länder  

a) Fürsorge für seine gesundheitliche, körperliche und geistige Entwicklung zu leisten ist, 

b) sein Recht auf Erziehung und Ausbildung zu gewährleisten ist, 

c) sein Recht auf Familienleben und dabei die Möglichkeit, seine Erziehungsberechtigten 

und seine gesetzlichen Vertreter zu treffen, zu gewährleisten ist, 

d) ihm der Zugang zu Programmen und Maßnahmen zu gewährleisten ist, die seine Ent-

wicklung und Wiedereingliederung fördern, und 

e) ihm die Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu gewährleisten ist. 

(4) Im Fall eines anderen einstweiligen Entzugs der Freiheit als der Untersuchungshaft ist 

der Jugendliche über seine dafür geltenden Rechte entsprechend Absatz 3 Nummer 2 zu 

informieren, im Fall einer polizeilichen Ingewahrsamnahme auch über sein Recht auf die von 

Erwachsenen getrennte Unterbringung nach den dafür maßgeblichen Vorschriften. 

(5) § 70b dieses Gesetzes und § 168b Absatz 3 der Strafprozessordnung gelten entspre-

chend. 

(6) Sofern einem verhafteten Jugendlichen eine schriftliche Belehrung nach § 114b der 

Strafprozessordnung ausgehändigt wird, muss diese auch die zusätzlichen Informationen 

nach diesem Paragrafen enthalten. 

(7) Sonstige Informations- und Belehrungspflichten bleiben von den Bestimmungen dieses 

Paragrafen unberührt. 
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§ 70c Vernehmung des Beschuldigten 

(1) Die Vernehmung des Beschuldigten ist in einer Art und Weise durchzuführen, die seinem 

Alter und seinem Entwicklungs- und Bildungsstand Rechnung trägt. 

(2) Außerhalb der Hauptverhandlung kann die Vernehmung in Bild und Ton aufgezeichnet 

werden. Andere als richterliche Vernehmungen sind in Bild und Ton aufzuzeichnen, wenn 

zum Zeitpunkt der Vernehmung die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig ist, ein Verteidi-

ger aber nicht anwesend ist. Im Übrigen bleibt § 136 Absatz 4 Satz 2 der Strafprozessord-

nung, auch in Verbindung mit § 163a Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 der Strafpro-

zessordnung, unberührt. Wird die Vernehmung in Bild und Ton aufgezeichnet, gilt § 58a Ab-

satz 2 und 3 der Strafprozessordnung entsprechend. 

(3) Eine Aufzeichnung in Bild und Ton nach Absatz 2 lässt die Vorschriften der Strafprozess-

ordnung über die Protokollierung von Untersuchungshandlungen unberührt. Wird eine Ver-

nehmung des Beschuldigten außerhalb der Hauptverhandlung nicht in Bild und Ton aufge-

zeichnet, ist über sie stets ein Protokoll aufzunehmen. 

(4) Ist oder wird die Mitwirkung eines Verteidigers zum Zeitpunkt einer Vernehmung des Be-

schuldigten oder einer Gegenüberstellung (§ 58 Absatz 2 der Strafprozessordnung) notwen-

dig, ist diese für eine angemessene Zeit zu verschieben oder zu unterbrechen, wenn ein 

Verteidiger nicht anwesend ist und kein Fall des § 68b vorliegt. Satz 1 gilt nicht, wenn der 

Verteidiger ausdrücklich auf seine Anwesenheit verzichtet hat.  
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Merkblatt für Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende  
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Weiterführende Literatur zum Thema polizeiliche Jugendarbeit 

 

Unter dem link https://www.polizei.hamburg/kriminalpraevention/6770660/jugendlagebild/ 

finden Sie die Jugendlagebilder der vergangenen Jahre mit den relevanten Daten aus der 

polizeilichen Kriminalstatistik sowie weiterführenden Informationen im fachlichen Teil.  

Dazu im Einzelnen:  

 

Jugendlagebild 2013  

Im fachlichen Teil werden der Umgang mit tatverdächtigen 

Kindern und die Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Ak-

teure (Polizei, Schule, Jugendhilfe) dargelegt. Dazu werden 

die Abläufe auch anhand praktischer Beispiele beschrieben.  

 

 

 

 

 

Jugendlagebild 2014  

Im Jugendlagebild 2014 wird die Mediensicherheit ausführ-

lich beleuchtet. Den Themenschwerpunkt bildet dabei das 

Phänomen „Cybermobbing“, darüber hinaus werden die 

Komplexe Passwortsicherheit, Urheber- und Persönlichkeits-

rechte, Identitätsdiebstahl, Kostenfallen, Soziale Netzwerke 

und jugendgefährdende Inhalte betrachtet.  

 
 

 

 

Jugendlagebild 2015  

Im Jugendlagebild 2015 werden Opferschutzkonzepte be-

schrieben. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf Opfer-

schutz in Schule, Mobbing-Prävention, die Arbeit des Weis-

sen Ringes, den Täter-Opfer-Ausgleich sowie den polizeili-

chen Opferschutz gelegt.  

 

https://www.polizei.hamburg/kriminalpraevention/6770660/jugendlagebild/
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Jugendlagebild 2016  

Das Jugendlagebild 2016 beschäftigt sich ausführlich mit 

„Handeln gegen Jugendgewalt“ und den Erfahrungen aus 

zehn Jahren mit diesem bundesweit einmaligen Senatskon-

zept. Es finden sich Erfahrungsberichte aus den Einzelberei-

chen Gewaltprävention im Kindesalter, Ausgleich mit Ge-

schädigten, Familieninterventionsteam sowie Maßnahmen 

der Behörde für Schule und Berufsbildung, der Justiz und 

der Polizei.  

 

 

Jugendlagebild 2017  

Im Jugendlagebild 2017 findet sich eine Abhandlung zum 

Wandel der Jugendkriminalität aus sozialwissenschaftlicher 

Sicht. Neben einer allgemeinen Betrachtung werden u.a. die 

Aspekte der diesbezüglichen medialen Berichterstattung 

sowie der Rolle des Internets thematisiert.  

 

 

 

 

Jugendlagebild 2018  

Das Jugendlagebild 2018 beschäftigt sich mit der Vorstel-

lung der Arbeit der regionalen Jugendbeauftragten der Poli-

zei sowie dem flächendeckenden Präventionsprogramm 

„Kinder- und Jugenddelinquenz“, in dem Polizeibeamte an 

Schulen Unterrichte zur Gewaltprävention gestalten.  
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Raum für ihre Notizen 
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